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Vorwort zur 4. Auflage

Noch ist der Abschluss der grossen Aktienrechtsrevision in weiter Ferne. Doch seit der 
GmbH-Revision, mit der auch eine kleine Aktienrechtsrevision per 1.1.2008 verbunden 
war, haben zahlreiche Publikationen und Gerichtsurteile offene Fragen geklärt. Andere 
Fragen sind jedoch hinzugekommen, welche einer Beantwortung bedürfen. Insbesondere 
der neue Abs. 3 von Art. 95 BV bzw. die entsprechende Verordnung gegen übermässige 
Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) sowie die neuen Rech-
nungslegungsvorschriften im 32. Titel des OR, verbunden mit diversen Streichungen von 
Artikeln im Aktienrecht, bedürfen einer Erörterung und Klarstellung für die amtierenden 
und zukünftigen Verwaltungsräte. 

Mit der vierten, ergänzten und überarbeiteten Auflage des Standardwerkes für Verwal-
tungsräte sollen die neuen Vorschriften und die Konsequenzen der aktuellen Rechtspre-
chung, inklusive der Business Judgment Rule, auf verständliche und dennoch wissen-
schaftlich fundierte Weise erörtert werden. Gleichzeitig erfolgt eine Auseinandersetzung 
mit der schon beinahe unübersehbar gewordenen Flut an Literatur zu den Bereichen Ge-
sellschaftsrecht, Corporate Governance sowie Buchführungs- und Rechnungslegungs-
recht. Eine Selektion war dabei unumgänglich, um den Umfang des Werkes nicht noch 
weiter zu vergrössern. Aktualität und Praxisbezug wurden dabei als Kriterien zur Selek-
tion verwendet. Ergänzt und überarbeitet wurden insbesondere folgende Kapitel:

 – Zusammensetzung des Verwaltungsrates und Suche nach geeigneten Kandidaten
 – Konstituierung des Verwaltungsrates und Bildung von Ausschüssen
 – Sorgfaltspflichten und Haftung des Verwaltungsrates
 – Haftungsprävention und Versicherungsfragen
 – Kommunikation des Verwaltungsrates gegen innen und aussen
 – Einladung zur und Durchführung der Generalversammlung
 – Umsetzung der neuen Anforderungen zur VR- und GL-Vergütung
 – Risikomanagement
 – Ausgestaltung Rechnungswesen und Revision

Dem Wunsch vieler Verwaltungsräte entsprechend haben wir die Sammlung von Mus-
tern und Checklisten weiter ausgebaut. Waren es in der letzten Ausgabe noch 55 direkt 
verwendbare Word- und Excel-Vorlagen, so sind es nun bereits 105 aktuelle Muster und 
Checklisten. Auch komplexe Muster, wie z.B. ein Aktionärbindungsvertrag, ein vollstän-
diger Geschäftsbericht inkl. Lagebericht oder ein Whistleblowing-Reglement sind jetzt 
vorhanden. Wie schon bei den früheren Auflagen sollten diese Vorlagen aber noch indivi-
duell auf die einzelne Gesellschaft angepasst werden. Neu können die Muster und Check-
listen unter www.schulthess.com/vrmuster bequem heruntergeladen werden. Gleichzeitig 
wird ein Update-Service geboten, mit dem die Dokumente zweimal jährlich aktualisiert 
werden. Damit können auch neue Vorlagen schnell und unkompliziert den interessierten 
Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräten zugänglich gemacht werden.

Wir danken an dieser Stelle allen, welche zur Realisierung der Herausgabe dieser 4. Auf-
lage beigetragen haben. Dies waren insbesondere viele Absolventen der Swiss Board 
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School, die nach einem VR-Intensivkurs ihr Wissen nun gezielt einsetzen können. Ein be-
sonderer Dank gebührt den Professoren Martin Hilb und Andreas Binder für ihre stets 
konstruktiven Inputs sowie Frau lic. iur. Cornelia Rupp für die sorgfältige Administration 
des Manuskripts. Möge auch die neue Auflage wieder zu einem Standardwerk in Theorie 
und Praxis werden.

Staad/St. Gallen/Zürich im Januar 2014

Roland Müller/Lorenz Lipp/Adrian Plüss
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1. Das Verwaltungsratsmandat

1.1 Notwendigkeit und Bedeutung von Verwaltungsräten

1.1.1 Gesetzliche Vorschriften

Bei Gesellschaften, in denen die Geschäftsführung vollständig an eine Geschäftsleitung 
delegiert ist und sich der Verwaltungsrat1 auf seine unentziehbaren und unübertragba-
ren Kompetenzen beschränkt, stellen sich Mitglieder der Geschäftsleitung gelegentlich die 
Frage nach dem Sinn des Verwaltungsrats. Diese Frage könnte jedoch auch ein Indiz dafür 
sein, dass der Verwaltungsrat seinen Verpflichtungen nicht oder nur ungenügend nach-
kommt. Der Verwaltungsrat hat als oberstes strategisches Führungsgremium tatsächlich 
eine zentrale Bedeutung im Bereich von Aufsicht und Kontrolle. Zudem ist er ein Binde-
glied zwischen dem Management und den Aktionären.

In Familiengesellschaften, in denen möglicherweise ein Familienmitglied die Mehrheit 
des Aktienkapitals innehat und die Geschäftsleitung besorgt, kann der Verwaltungsrat 
eine wichtige Funktion als Gegenpol einnehmen, der die Vorstellungen des Hauptaktio-
närs und Geschäftsführers kritisch hinterfragt, in grössere Zusammenhänge rückt und zu-
sätzliche Impulse gibt.

Der Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft besteht gemäss Art. 707 Abs. 1 OR aus  einem 
oder mehreren Mitgliedern.2 Mit dieser Formulierung wird indirekt von Gesetzes wegen 
die Notwendigkeit der Bestellung eines Verwaltungsrates statuiert. Allerdings liefert das 
Gesetz selbst keine Begriffsbestimmung des Verwaltungsrates.3

Bei der Gründung einer Aktiengesellschaft haben die Gründer in der öffentlichen Ur-
kunde die Organe zu bestellen.4 Überdies sind die Organe zwingend im Handelsregister 
des Ortes einzutragen, an dem die Aktiengesellschaft ihren Sitz hat.5 Rein formell gilt des-
halb jede Person als Verwaltungsrat, welche unter der entsprechenden Rubrik im Han-
delsregister eingetragen ist. Ob im Übrigen die Voraussetzungen zur Mandatsführung, 

1  Der Begriff «Verwaltungsrat» bzw. «Verwaltungsräte» wird nicht nur für die Gesamtheit dieses Gesell-
schaftsorgans, sondern auch für das einzelne Mitglied bzw. die einzelnen Mitglieder verwendet (ebenso 
Müller, Verwaltungsrat als Arbeitnehmer, Fn. 1). In der herrschenden Lehre wird der Begriff «Ver-
waltungsrat» ebenfalls gelegentlich im doppelten Sinne gebraucht (vgl. Böckli, Aktienrecht, insbeson-
dere § 13 Rz. 1 und 32; explizit Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, § 19 N 6 Fn. 1). Das Bundesge-
richt hat diesen Begriff stets im doppelten Sinne aufgefasst (so z.B. bereits in BGE 28 II 106 oder im 
neueren BGE 128 III 129). Um bei den Zitaten von Literatur- und Judikaturstellen eine Verwirrung zu 
vermeiden, wird auch in diesem Werk beim Begriff «Verwaltungsrat» von der zweifachen Bedeutung 
ausgegangen und nur wo nötig eine Präzisierung vorgenommen. Dies entspricht dem allgemeinen 
Sprachgebrauch in der Schweiz, wonach die doppelsinnige Verwendung des Wortes «Rat» auch in an-
derem Zusammenhang vorkommt. Schliesslich umfasst der Begriff «Verwaltungsrat» sowohl männli-
che als auch weibliche Personen.

2  Weitere Ausführungen zur optimalen Anzahl Verwaltungsratsmitglieder hinten unter Ziff. 1.1.6, S. 9 f.
3  Art. 43 Abs. 1 lit. c HRegV schreibt lediglich vor, dass bei der Gründung einer Aktiengesellschaft der 

Nachweis über die Wahlannahme der Verwaltungsratsmitglieder einzureichen ist. Zu den Konsequen-
zen bei fehlendem Verwaltungsrat vgl. hinten Ziff. 1.1.3, S. 4 f.

4  Vgl. Siffert/Turin, in: Handkommentar zur HRegV, Art. 43 N 5.
5  Art. 640 und Art. 931a OR.
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namentlich die Urteilsfähigkeit, erfüllt sind, ist für die formelle Zugehörigkeit zum Ver-
waltungsrat bedeutungslos.

Die Bestellung und die Eintragung eines Verwaltungsrates genügen jedoch u.U. nicht. 
Nach Art. 718 Abs. 4 OR muss die Gesellschaft durch eine Person vertreten werden kön-
nen, die Wohnsitz in der Schweiz hat. Dieses Erfordernis kann durch ein Mitglied des Ver-
waltungsrates oder einen Direktor erfüllt werden. Zudem muss gemäss Art. 718 Abs. 3 OR 
mindestens ein VR-Mitglied zur Vertretung berechtigt sein. Es ist demnach zwar zuläs-
sig, dass alle VR-Mitglieder ausländische Staatsangehörige mit Wohnsitz ausserhalb der 
Schweiz sind, doch muss dann zumindest ein vertretungsberechtigter Direktor Wohnsitz 
in der Schweiz haben.6

Seit dem Jahre 2000 wurden zahlreiche Änderungen und Ergänzungen der gesetzlichen 
Grundlagen im Wirtschaftsrecht vorgenommen, welche auch für Verwaltungsräte von Be-
deutung sind:

 – Senkung des Mindestnennwerts von Aktien auf einen Rappen (Art. 622 Abs. 4 OR), 
in Kraft seit 1. Mai 2001.

 – Teilrevision des Buchführungsrechts (inkl. Verordnung über die Führung und Auf-
bewahrung der Geschäftsbücher), in Kraft seit 1. Juni 2002.

 – Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance der economiesuisse (bezieht 
sich v.a. auf Zusammensetzung, Arbeitsweise und Kontrolle von VR und GL) sowie 
Richtlinie betreffend Informationen zur Corporate Governance der SWX (nur rele-
vant für börsenkotierte Unternehmen), beide in Kraft seit 1. Juli 2002.

 – Neuer StGB 100quater I betr. subsidiäre strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unter-
nehmen, in Kraft seit 1. Oktober 2003.

 – Fusionsgesetz und entsprechende Änderungen der Handelsregisterverordnung, in 
Kraft seit 1. Juli 2004 (Liberalisierung von Umstrukturierungen aller Art).

 – Neue Regeln im Obligationenrecht/Aktienrecht zur Vergütungstransparenz (Pflicht 
zur Offenlegung der Vergütungen an Mitglieder des VR und der GL von Gesellschaf-
ten, deren Aktien an der Börse kotiert sind), in Kraft seit 1. Januar 2007.

 – Revisionsaufsichtsgesetz (RAG), Inkrafttreten per 1. September 2007 (Details siehe 
Botschaft zur Revision des OR vom 23. Juni 2004 und Memorandum vom 22. No-
vember 2006).

 – «Kleine Aktienrechtsrevision» (im Zuge der Revision des GmbH-Rechts wurde auch 
das Aktienrecht insbesondere im Bereich der Revisionsstelle sowie weiteren Teilen 
punktuell angepasst), Inkrafttreten am 1. Januar 2008.

 – Totalrevision der Handelsregisterverordnung (HRegV) vom 17. Oktober 2007, 
 Inkrafttreten am 1. Januar 2008.

 – Erhöhung der Schwellenwerte für die ordentliche Revision (Art. 727 Abs. 1 Ziff. 2 
OR) auf den 1.1.2012 mit entsprechenden Folgen für die allenfalls nurmehr ein-
geschränkt zu prüfenden Gesellschaften.

 – Neue Regelung der Rechnungslegung (Art. 957–963b OR), u.a. Einführung einer 
nach der wirtschaftlichen Bedeutung der Gesellschaft differenzierten Rechnungs-
legung, Einführung von neuen Rechten von Minderheitsbeteiligten, verbunden mit 

6  Dazu ausführlich Müller, Haftung für Unterschriften, 187 ff.
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 einer Aufhebung zahlreicher bisheriger spezialrechtlicher Bestimmungen im Aktien-
recht; Inkrafttreten auf den 1. Januar 2013 (mit Übergangsfristen).

 – Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaf-
ten (VegüV) vom 20. November 2013, Inkrafttreten am 1. Januar 2014.

1.1.2 Statutarische Vorschriften

Die Statuten müssen unter anderem Bestimmungen enthalten über die Organe für die 
Verwaltung (Art. 626 Ziff. 6 OR). Zudem hat der Handelsregisterführer bei der Gesell-
schaftsgründung zu prüfen, ob der öffentlich beurkundete Errichtungsakt Angaben über 
die Bestellung der Mitglieder des Verwaltungsrates enthält (Art. 44 Abs. 1 lit. e HRegV).7 
Die Anzahl der Verwaltungsräte muss demnach zwingend in den Statuten angegeben wer-
den.8

In vielen Statuten werden konkrete Angaben zur Anzahl der Verwaltungsräte gemacht, 
beispielsweise genau «fünf» oder limitiert «drei bis fünf». Bei gleichzeitigem Rücktritt 
oder Hinschied mehrerer Verwaltungsratsmitglieder kann es jedoch in solchen Fällen 
vorkommen, dass die statutarische Anzahl unterschritten wird. In der Praxis hat sich des-
halb mehrheitlich jene Statutenbestimmung durchgesetzt, nach welcher der Verwaltungs-
rat aus «einem oder mehreren Mitgliedern» besteht.9 Im Organisationsreglement können 
zusätzliche Bestimmungen über den Verwaltungsrat aufgenommen werden. Hervorzu-
heben ist, dass diese reglementarischen Vorschriften leichter zu ändern sind als statutari-
sche Bestimmungen.

Empfehlung:
Aus Praktikabilitätsgründen ist folgende Statutenbestimmung zu empfehlen:
«Der Verwaltungsrat besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern.»

Werden dagegen mehr Verwaltungsräte gewählt als nach der statutarischen Obergrenze 
zulässig, ist die Wahl der Überzähligen schwebend unwirksam.10

Die Statuten können noch weitere Vorschriften im Zusammenhang mit dem Verwaltungs-
rat enthalten, so insbesondere bezüglich persönlicher Voraussetzungen.11 Bei kotierten 
Gesellschaften müssen die Statuten zudem gemäss 12 VegüV Bestimmungen enthalten 
über: 
1. die Anzahl der zulässigen Tätigkeiten der Mitglieder des Verwaltungsrates,  

der Geschäftsleitung und des Beirates; 

7 Siffert/Tagmann, N 16 ff. zu Art. 44 HRegV, in: Siffert/Turin, Handkommentar zur HRegV.
8  In der Schweiz ist gemäss Art. 707 Abs. 1 OR nur mindestens ein Verwaltungsratsmitglied vorgeschrie-

ben; in Österreich werden dagegen genau drei Mitglieder vorgeschrieben gemäss § 86 Abs. 1 Aktienge-
setz.

9  Musterstatuten sind hinten unter Ziff. 11.84 und Ziff. 11.85, S. 1094 ff., abgedruckt; vgl. aber auch die-
jenigen von Zindel/Honegger/Isler/Benz. Für Banken werden gesetzlich mindestens drei VR-Mit-
glieder vorgeschrieben (vgl. dazu hinten Ziff. 1.1.6 auf S. 9 f.).

10  Vgl. Böckli, Aktienrecht, § 13 Rz. 97.
11  Vgl. dazu nachstehend Ziff. 1.2.6 auf S. 18 ff.
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2. die maximale Dauer der Verträge, die den Vergütungen für die Mitglieder des Ver-
waltungsrates und der Geschäftsleitung zugrunde liegen, und die maximale Kündi-
gungsfrist für unbefristete Verträge; 

3. die Grundsätze über die Aufgaben und Zuständigkeiten des Vergütungsausschusses; 
4. die Einzelheiten zur Abstimmung der Generalversammlung über die Vergütungen.

Nach der gleichen Vorschrift bedürfen bei kotierten Gesellschaften zu ihrer Verbindlich-
keit der Aufnahme in die Statuten Bestimmungen über: 
1. die Höhe der Darlehen, Kredite und Vorsorgeleistungen ausserhalb der  beruflichen 

Vorsorge für die Mitglieder des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und des 
 Beirates; 

2. die Grundsätze über die erfolgsabhängigen Vergütungen an die Mitglieder des 
 Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und des Beirates.

1.1.3 Konsequenzen bei fehlendem Verwaltungsrat

Erfüllt ein Verwaltungsrat die Voraussetzungen zur Mandatsführung nicht mehr, bei-
spielsweise wegen Eintritt von Urteilsunfähigkeit, stellt dies noch keinen Fehltatbestand 
im Hinblick auf eine statutarische Mindestzahl dar, solange diese Person formell als Ver-
waltungsrat im Handelsregister eingetragen bleibt. Vom Fehlen eines Verwaltungsrates 
kann nur dann gesprochen werden, wenn durch Löschung im Handelsregister die vorge-
schriebene Anzahl Verwaltungsräte nicht mehr bestellt ist.

Ist in den Statuten mehr als ein Verwaltungsrat vorgeschrieben und wird die entspre-
chende Anzahl zufolge Rücktritt bzw. Löschung eines Verwaltungsrates nicht mehr er-
reicht, so fehlt zwar offensichtlich ein Verwaltungsrat, doch hat dies nicht ohne weiteres 
handelsregisterrechtliche Konsequenzen für die Gesellschaft. Die Handelsregisterämter 
sind heute nicht mehr gehalten, bei den Aktiengesellschaften eine eigene Rubrik über die 
Anzahl der Verwaltungsräte zu führen. Eine Kontrolle der statutarischen Vorschriften be-
züglich Anzahl Verwaltungsratsmitglieder erfolgt deshalb nicht mehr. Zudem ist eine der-
artige Kontrolle unnötig, solange bei der Löschung von Verwaltungsräten der Fortbestand 
der gesellschaftsrechtlichen Handlungsfähigkeit geprüft wird. Genau diese Prüfung findet 
aber nach wie vor statt. Solange die Gesellschaft trotz Rücktritt eines Verwaltungsrates 
ohne Ersatzwahl handlungsfähig bleibt, werden demzufolge vom Handelsregisteramt aus 
keine Massnahmen unternommen. Die Handlungsfähigkeit der Gesellschaft ist dann for-
mell gewahrt, wenn der einzige im Handelsregister eingetragene Verwaltungsrat den ge-
setzlichen Vorschriften genügt und einzelzeichnungsberechtigt ist.12

Tritt der einzige Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft ohne Ersatzwahl zurück und er-
sucht gemäss Art. 938b Abs. 2 OR selbst um Löschung, so ergeben sich für die Gesellschaft 
ernste Konsequenzen. Der Registerführer hat vorab der Gesellschaft das Löschungsgesuch 
sofort mitzuteilen. Gleichzeitig fordert er die Gesellschaft auf, innert einer Frist von 30 Ta-
gen den gesetzmässigen Zustand wiederherzustellen (Art. 154 HRegV).

12  In der Checkliste für das Wahlverfahren eines Verwaltungsrates, hinten unter Ziff. 11.102, S. 1153 ff., 
werden alle notwendigen Punkte zur Beantwortung dieser Fragen berücksichtigt.
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In der Regel wird von den Handelsregisterämtern eine Nachfrist gewährt, um genügend 
Zeit zur Durchführung einer Generalversammlung und Neuwahl des Verwaltungsrates zu 
belassen. Wird dieser Aufforderung innert Frist nicht Folge geleistet, so hat der Register-
führer dem Gericht bzw. der Aufsichtsbehörde den Antrag zu stellen, die erforderlichen 
Massnahmen zu ergreifen.13

Fehlt der Verwaltungsrat gänzlich oder ist er nicht rechtmässig zusammengesetzt, so kann 
gemäss Art. 731b OR ein Aktionär, ein Gläubiger oder der Handelsregisterführer dem 
Richter beantragen, die erforderlichen Massnahmen zu ergreifen. Dabei kann der Richter 
der Gesellschaft unter Androhung ihrer Auflösung eine Frist ansetzen, binnen deren der 
rechtmässige Zustand wiederherzustellen ist. Der Richter kann aber auch das fehlende Or-
gan selbst benennen oder einen Sachwalter einsetzen. Im Gesetz nicht aufgeführt wird die 
Möglichkeit, dass der Richter selbst VR-Mitglieder absetzen kann. Dies würde zu unlös-
baren Problemen führen, insbesondere dann, wenn es sich um den Hauptaktionär han-
delt und damit völlig unklar wäre, wie lange der Abgewählte sich nicht selbst wieder als 
VR-Mitglied wählen darf. Dennoch hat das Bundesgericht am 28. Juni 2013 mit Entscheid 
4A_161/2013 ein Urteil des Handelsgerichtspräsidenten St. Gallen bestätigt, mit dem die-
ser ein Verfahren gestützt auf Art. 731b OR dadurch abgeschlossen hatte, dass er kurzer-
hand sämtliche Verwaltungsräte einer Immobiliengesellschaft absetzte, einen Sachwalter 
berief und diesen damit betraute, zur Wahl eines neuen Verwaltungsrats eine Generalver-
sammlung einzuberufen und durchzuführen. Es ist davon auszugehen, dass dies ein ein-
maliger Sonderfall ist, aus dem keine richterliche Kompetenz zum Absetzen von VR-Mit-
gliedern abgeleitet werden kann.

1.1.4 Nutzen für die Gesellschaft

Bei Gesellschaften, in denen die Geschäftsführung vollständig an eine Geschäftsleitung 
delegiert ist und sich der Verwaltungsrat auf die unentziehbaren und unübertragbaren 
Kompetenzen beschränkt, kann sich – wie bereits einleitend erwähnt – die Frage nach 
dem Nutzen des Verwaltungsrats stellen. Die Frage führt zur weiter gehenden Frage, ob 
auf dieses Gremium verzichtet werden könnte.14 Solche Fragen werden umso nachvoll-
ziehbarer, wenn man sich Erhebungen über Organisation, Tätigkeit und Zusammenset-
zung von Verwaltungsräten bei kleineren und mittleren Unternehmungen in der Schweiz 
vor Augen hält, die zum Teil erhebliche Defizite aufzeigen.15 Stichwortartig kann die nutz-
bringende Rolle des Verwaltungsrats etwa mit folgenden Stichworten umrissen werden:

 – Verwaltungsrat als «Bindeglied» zwischen den Eignern (bei kleineren und mittle-
ren Unternehmen häufig Familienmitglieder oder bedeutendere Minderheits- oder 
Mehrheitsaktionärsgruppen) und der Geschäftsleitung;

 – Verwaltungsrat als «Sparringpartner» für die Geschäftsleitung;

13  Art. 154 Abs. 3 HRegV. Vgl. Art. 941a und Art. 731b OR.
14  Wie früher in verschiedenen Aktienrechtsordnungen (vgl. Böckli, Aktienrecht, §  13 Rz.  6 und 

Anm. 9) und heute bei der GmbH.
15  Vgl. Amstutz, Macht und Ohnmacht des Aktionärs, 126 ff., wo die klassischen Schwachstellen in der 

Verwaltungsarbeit aufgezeigt werden.
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 – Verwaltungsrat als «Beobachter» von Entwicklungen (technische Entwicklungen, 
 Gesetzesanpassungen, Änderungen des Nachfrageverhaltens, Konzentrationsbewe-
gungen) mit Auswirkungen auf die Märkte, auf denen das Unternehmen tätig ist;

 – Verwaltungsrat als «Initiant und Motivator» für Strategieentwicklung und Strategie-
umsetzung;

 – Verwaltungsrat als «Kontrollorgan», um Fehlentwicklungen zu erkennen und zu 
 korrigieren.

Der Verwaltungsrat wird deshalb oft auch als Gestaltungs- und Controlling-Rat tituliert.16 
Diese Funktionen können von grossem Wert für ein Unternehmen werden:

 – Nicht selten bilden die Aktionäre – auch wenn sie aus einer Gründerfamilie stammen – 
keine homogene Gruppe. Sie verfolgen gelegentlich verschiedenste, nicht  parallele In-
teressen, die auch – je nach Sachfrage – zu unterschiedlichen Mehrheitsverhältnissen 
führen können. Dem Verwaltungsrat obliegt es dann, ausgleichend zu wirken, die ver-
schiedenen Interessen so zu kanalisieren, dass sie mit den Bedürfnissen des Unterneh-
mens in Einklang kommen und die Generalversammlung in ihrem Kompetenzbereich 
zu effizienten, sachgerechten und glaubwürdigen Entscheidungen findet.

 – Strategiefindungen und Planungen sind zwangsläufig auf zahlreiche, einfacher oder 
schwieriger zu treffende Annahmen abgestützt. In solchen Prozessen kann es sehr 
wertvoll sein, der Sichtweise einer hauptsächlich mit dem «Tagesgeschäft» befassten 
Geschäftsleitung eine etwas distanziertere Betrachtungsweise gegenüberzustellen, um 
Annahmen und Schlussfolgerungen daraus kritisch zu hinterfragen.

Damit diese Funktionen erfüllt werden können, sind aber verschiedene Voraussetzungen 
notwendig:

 – Zunächst ist wesentlich, dass der Verwaltungsrat aus den «richtigen» Personen 
 zusammengesetzt ist.17

 – Die Tätigkeit und Arbeitsweise des Verwaltungsrats muss zweckdienlich und sach-
gerecht organisiert werden. Dies bedeutet einmal, dass die wesentlichen Frage-
stellungen thematisiert und diskutiert und dass die dazu erforderlichen Unterlagen 
beschafft und den Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden müssen. Die bereits er-
wähnten Untersuchungen zeigen auf, dass sich viele Gremien zu sehr als «Verwal-
tungs-», denn als «Gestaltungs-»Rat verstehen, dass es an Strategiekonzepten, an 
Kontrollsystemen fehlt, dass Entwicklungen zu wenig beobachtet und zu spät erkannt 
werden und dass der Kommunikation zu wenig Bedeutung zugemessen wird.18 

 – Schliesslich muss die Tätigkeit in einem Verwaltungsrat als dynamische Aufgabe ver-
standen werden. Dies bedeutet, dass Weiterbildung betrieben werden muss,19 dass 
Abläufe, Strukturen und Organisationen nicht nur einmal festgelegt, sondern immer 
wieder überprüft werden müssen und dass Neuerungen als Chancen und nicht als 
Unannehmlichkeiten verstanden werden.

16  So insbesondere Hilb, Integrierte Corporate Governance, 48 und Biland/Hilber, passim.
17  Vgl. dazu nachstehend Ziff. 1.1.5, S. 7 ff.
18  Illustrativ Küng, 115 ff., der aufzeigt, wie auch Rechtsdienste von Grossunternehmen Gesetzesände-

rungen verpassen können.
19  Im Sinn einer Formulierung von Forstmoser muss es dem Verwaltungsrat gestattet sein, «klüger zu 

werden».
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Wie gross der Nutzen des Verwaltungsrats für die Gesellschaft letztlich tatsächlich sein 
kann, zeigt die Checkliste zur Aufgabenerfüllung des Verwaltungsrats hinten unter 
Ziff. 11.11 auf S. 798 ff. Auch wenn sich der Verwaltungsrat auf die strategischen Aufga-
ben beschränken und nur in Krisensituationen operativ eingreifen soll, hat er mit der un-
delegierbaren Aufgabenliste gemäss Art. 716a OR immer noch eine bedeutende Funktion, 
die für den Erfolg des Unternehmens entscheidend ist.

1.1.5 Anforderungsprofil und Zusammensetzung

Systematisch aufgestellte Anforderungsprofile für Verwaltungsratsmitglieder dürften der-
zeit bei schweizerischen Gesellschaften noch wenig verbreitet sein.20 Dies ist erstaunlich, 
denn ein Anforderungsprofil sollte die Grundlage für die Suche nach VR-Kandidaten 
sein.21 Es kann von den amtierenden VR-Mitgliedern ausgearbeitet und gegebenenfalls 
im Rahmen einer Eignerstrategie22 auch den Aktionären vorgelegt werden. Hinten unter 
Ziff. 11.4, S. 772 ff., findet sich das Muster eines solchen Anforderungsprofils. Dabei wird 
von folgender Gliederung ausgegangen:23

I. Grundlagen
1. Zielsetzung des Anforderungsprofils
2. Relevante Gesetzesbestimmungen
3. Finanzielle Rahmenbedingungen

II. Herausforderungen und Profil für den zukünftigen Verwaltungsrat
1. Aktuelle und zukünftige Herausforderungen
2. Bedeutung und Bewertung der Anforderungen
3. Fachliche und personelle Anforderungen

a) Anforderungsprofil für das Gremium als Ganzes
b) Anforderungsprofil für jedes Mitglied des Verwaltungsrates
c) Anforderungsprofil für den Präsidenten

4. Entschädigung
5. Haftung
6. Anforderungsmatrix zur Profilerfüllung

III. Umsetzung des Anforderungsprofils
1. Suchprozess
2. Beurteilung der Profilerfüllung

Im Hinblick auf die zwingenden Aufgaben des Verwaltungsrats gemäss Art. 716a OR müs-
sen strategisches Denken, Führungs- und Fachkompetenz als grundlegende Anforderun-
gen für VR-Mitglieder definiert werden. Zur Erfüllung der Sorgfalts- und Treuepflicht be-

20  Es gibt darüber allerdings keine aktuelle wissenschaftliche Studie.
21  Müller, VR-Suche, 184. Die Suche nach einem GL-Mitglied beginnt auch erst dann, wenn das Stel-

lenprofil klargestellt ist.
22  Muster solcher Eignerstrategien finden sich hinten in Ziff. 11.21, S. 828 ff. (Familienunternehmen), 

und Ziff. 11.22, S. 832 ff. (öffentliches Unternehmen).
23  In Anlehnung an Müller, VR-Suche, 185.
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darf es zudem der Integrität und Loyalität gegenüber dem Unternehmen. Die Erfahrung 
zeigt, dass Branchenkenntnisse vor betriebswirtschaftlichem, finanztechnischem und 
rechtlichem Know-how eine zentrale Rolle spielen, dass praktische Erfahrung von gros-
sem Wert ist und dass diese Kenntnisse durchaus auf die verschiedenen Verwaltungsräte 
verteilt sein können («Spezialisierung»). Zu berücksichtigen ist schliesslich, dass das Gre-
mium als Ganzes funktionieren muss. Jedes VR-Mitglied sollte daher ein gewisses Mass 
an Teamfähigkeit aufweisen,24 und die Zusammensetzung mit verschiedenen Charakter-
typen sollte zu einer ausgleichenden Wirkung führen.25 Schliesslich sollten potenzielle 
Interessenkollisionen vermieden werden, weshalb die Einsitznahme von wichtigen Ge-
schäftspartnern oder der Hausbank im Verwaltungsrat problematisch sind.26

In öffentlichen Unternehmen muss entschieden werden, ob Mitglieder der Exekutive (z.B. 
Regierungsräte) direkt im VR Einsitz nehmen sollen. Bei einer Abwägung aller Vor- und 
Nachteile27 zeigt sich, dass die öffentliche Hand nur dann Exekutivmitglieder in den VR 
eines öffentlichen Unternehmens entsenden sollte, wenn sich die öffentlichen Interessen 
anderweitig nicht im erforderlichen Mass wahrnehmen lassen;28 dies dürfte nur selten 
der Fall sein.

Am Beginn der Suche nach einem neuen Verwaltungsratsmitglied muss eine Selbstbe-
urteilung der bisherigen Verwaltungsräte stehen: Welche Spezialkenntnisse sind im Ver-
waltungsrat vertreten? Welche fehlen, wären aber nötig oder nützlich? Welche Charak-
tertypen stellen die bisherigen Verwaltungsräte dar? Welche Teamrolle soll ein neues 
VR-Mitglied übernehmen?29 Als Grundlage zur Beantwortung dieser Fragen könnte fol-
gende Matrix dienen:30

Teamrolle

Fachrolle

Koordinator

Organisator

Inspirator kritischer 
Denker

Integrator Coach

Strategie/Internat. 
 Erfahrung

Finanzen/Controlling

Führung/Organisation

Recht/Risk Management

Branchenkompetenz

Unternehmer

HR-Kompetenz

24  Vgl. Krneta, N 100.
25  Neben dem «Gestalter» braucht es auch den «Umsetzer», neben dem «kreativen» auch den «kriti-

schen» Denker usw.
26  So auch Krneta, N 123 ff.
27  Auflistung bei Schedler/Müller/Sonderegger, 139.
28  Gl.M. Schedler/Müller/Sonderegger, 143.
29  Weitere Hinweise zur gezielten Gewinnung von VR- und GL-Mitgliedern finden sich bei Hilb/Hösly/

Müller, 23 ff.
30  In Anlehnung an Hilb, Integrierte Corporate Governance, 117. Eine Anpassung an das jeweilige Un-

ternehmen ist aber unerlässlich.
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Die Angaben in den Zeilen und Spalten sind je nach Art und Grösse des Unternehmens 
anzupassen bzw. zu ergänzen. Es zeigt sich sehr rasch, dass es viel schwieriger ist, mit ei-
ner kleinen Anzahl an VR-Mitgliedern diese Matrix zu erfüllen, als bei einer grösseren 
Anzahl.

1.1.6 Anzahl Verwaltungsratsmitglieder

Von Gesetzes wegen ist grundsätzlich nur ein einziges Verwaltungsratsmitglied vorge-
schrieben.31 An dieser gesetzlichen Minimalvorschrift ändert sich auch dann nichts, wenn 
der einzige Verwaltungsrat gleichzeitig Alleineigentümer des gesamten Aktienkapitals ist. 
Schon im Hinblick auf die Problematik der Stellvertretung und die Corporate-Gover-
nance-Empfehlung, keine Einzelzeichnungsberechtigungen zu vergeben, sollte der Ein-
Mann-VR aber die Ausnahme bleiben.32 Umgekehrt ist es unzweckmässig, den VR mit 
mehr als neun Mitgliedern zu bestellen.33 Die Terminplanung wird bei zu grossen VR-
Gremien extrem schwierig und auch eine konstruktive Diskussion bzw. Entscheidungsfin-
dung wird behindert. Hilb gibt deshalb folgende, klare Empfehlung zur Anzahl der VR-
Mitglieder ab:34

 • In kleinen Unternehmen: 3 VR-Mitglieder
 • In mittleren Unternehmen: 5 VR-Mitglieder

• In grossen Unternehmen 7 VR-Mitglieder

In den internationalen Empfehlungen zur Corporate Governance für Best Practice in 
KMU35 findet sich folgende Empfehlung:

 • In kleinen Unternehmen bis zu 50 Mitarbeitenden: 3 VR-Mitglieder
• In mittleren Unternehmen bis zu 250 Mitarbeitenden: 5 VR-Mitglieder

Es gibt keine «Idealzahl» von VR-Mitgliedern und in der Literatur finden sich unter-
schiedlichen Auffassungen.36 Sinnvoll ist es grundsätzlich, eine ungerade Zahl zu wählen, 
um Pattsituationen (und die Anwendung von Stichentscheiden) zu vermeiden.37 Doch 
kann ein VR-Mitglied auch krank werden, dann führt dies ebenfalls zu einer geraden An-
zahl der Stimmenden.

Die Fülle von Aufgaben, welche der Verwaltungsrat als Gremium zu bewältigen hat,38 
zwingt meist zu einer Arbeitsteilung bzw. zur Bestellung von VR-Ausschüssen. Werden 
einem solchen VR-Ausschuss keine Entscheidungskompetenzen zugewiesen, sondern hat 

31  Art. 707 Abs. 1 OR. Lediglich bei Banken sind gemäss Art. 8 BankV mindestens drei VR-Mitglieder 
erforderlich.

32  Die Studie von Müller, Verwaltungsrat als Arbeitnehmer, 103 Abb. 7, im Jahre 2000 hat jedoch ge-
zeigt, dass rund 45% aller Unternehmen ihren VR nur mit einem einzigen Mitglied besetzen.

33  Gl. Meinung Schedler/Müller/Sonderegger, 172. Hilb, Integrierte Corporate Governance, 56, 
verweist auf die Tatsache, dass bereits Gremien mit über 7 Mitgliedern schwieriger zu führen sind und 
sich automatisch Untergruppen bilden.

34  Hilb, Integrierte Corporate Governance, 55.
35  Spielmann, 379.
36  De Pury, passim; Böckli, Corporate Governance, passim.
37  Vgl. Böckli, Aktienrecht, § 13 Rz. 20; Krneta, N 28.
38  Vgl. dazu die Checkliste zur Erfüllung der VR-Aufgaben hinten unter Ziff. 11.11, S. 798 ff.
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er nur vorberatende Funktion, können auch Personen als Ausschuss-Mitglieder bestellt 
werden, die nicht Mitglied des Verwaltungsrats sind.39 Auf diese Weise kann z.B. das feh-
lende HR-Fachwissen in einem Nominierungs- und Entschädigungsausschuss durch ei-
nen externen HR-Spezialisten gelöst werden.

Statutenbestimmungen enthalten nicht selten Mindest- und Maximalzahlen für den Ver-
waltungsrat.40 Wird die Mindestzahl unterschritten, hat dies i.d.R. keine rechtlichen Fol-
gen und löst keine Handlungen der Handelsregisterbehörden aus (es sei denn, die Gesell-
schaft habe nicht mehr genügend Vertretungsberechtigte oder der letzte Verwaltungsrat 
sei weggefallen).41 Werden überzählige Verwaltungsräte gewählt, sind die Wahlbeschlüsse 
schwebend unwirksam, aber keineswegs nichtig.42 In der Praxis weisen die Handelsregis-
terämter solche Anmeldungen zurück, sodass entweder der Wahlbeschluss rückgängig ge-
macht oder die Statutenbestimmung geändert werden muss.43

Empfehlung:
Die Anzahl der VR-Mitglieder sollte auf maximal neun begrenzt werden. Eine ungerade Zahl 
von VR-Mitgliedern ist zu bevorzugen. Für kleine Unternehmen erscheint eine Anzahl von drei, 
für mittlere eine Anzahl von fünf und für grosse Unternehmen eine Anzahl von sieben VR-Mit-
gliedern i.d.R. als angemessen.

1.1.7 Mehrfachverwaltungsräte und Überkreuz-Mandate

Das schweizerische Aktienrecht enthält – im Gegensatz etwa zum deutschen (§ 100 AktG) 
und zum österreichischen (§ 86 AktG) – keine Bestimmung, welche die Anzahl der Ver-
waltungsratsmandate begrenzt, die eine Person innehaben kann; auch der «Swiss Code 
of Best Practice» verzichtet auf eine solche Beschränkung. Die Frage ist damit der Gestal-
tungsautonomie der einzelnen Gesellschaften überlassen.

Bei kotierten Gesellschaften schreibt Art. 12 VegüV vor, dass die Statuten zwingend die 
Anzahl der zulässigen Tätigkeiten der Mitglieder des Verwaltungsrates vorgeben muss.44 
Bei nicht kotierten Gesellschaften kann die Anzahl der zulässigen Mandate ebenfalls ein-
geschränkt werden. 

Gelegentlich kommen in der Praxis auch «Überkreuz»-Mandate vor (Geschäftsleitungs-
mitglied der A. AG ist gleichzeitig Verwaltungsrat der B. AG und Geschäftsleitungsmit-
glied der B. AG ist gleichzeitig Verwaltungsrat der A. AG). Früher bestand namentlich 
eine enge Verflechtung zwischen Banken- und Industrieunternehmungen; Organperso-
nen von Banken wurden in die Verwaltungsräte von Industrieunternehmen entsandt, die 
wiederum über ihre Organpersonen im Verwaltungsrat der Banken vertreten waren. Ob-
wohl die Probleme solcher Verflechtungen offensichtlich sind, sind derartige Konstella-

39  Dazu ausführlich Müller, HR-Committees, 323 f. Ausgeschlossen ist dies beim Vergütungsausschuss 
von börsenkotierten Unternehmen, wo gemäss Art. 7 Abs. 2 VegüV nur VR-Mitglieder wählbar sind.

40  Bspw. «Der Verwaltungsrat besteht aus 3–5 Mitgliedern.»
41  Vgl. dazu vorne Ziff. 1.1.3, S. 4 f.; Böckli, Aktienrecht, § 13 Rz. 94; Forstmoser/Meier-Hayoz/No-

bel, § 27 N 64; Krneta, N 332; Wernli/Rizzi, in: Basler Kommentar, N 5 zu Art. 710 OR.
42  Vgl. Plüss, Rechtsstellung, 27.
43  Böckli, Aktienrecht, § 13 Rz. 97.
44  Vgl. dazu ausführlich hinten Ziff. 1.2.6, S. 18 ff., mit einem konkreten Vorschlag für entsprechende Sta-

tutenbestimmungen.
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tionen rechtlich nicht ausgeschlossen (sie sind jedoch bei kotierten Gesellschaften offen-
zulegen: Ziff. 3.3 des Anhangs zur SWX-«Corporate-Governance-Richtlinie»).

Rechtlich ausgeschlossen sind Überkreuz-Mandate zwischen der Gesellschaft und der Re-
visionsstelle. Damit würde die von Art. 728 Abs. 2 Ziff. 1 und 3 OR geforderte Unabhän-
gigkeit der Revisionsstelle verletzt.45 

1.1.8 Einsitznahme von GL-Mitgliedern im VR

Im aktuellen UK Corporate Governance Code46 wird unter Ziff. B.1 empfohlen, den Ver-
waltungsrat aus einer angemessenen Anzahl von exekutiven und nicht exekutiven Mitglie-
dern zusammenzusetzen. In den internationalen Corporate-Governance-Best-Practice-
Empfehlungen für KMU findet sich keine entsprechende Empfehlung, doch wird die 
Einsitznahme von GL-Mitgliedern im VR auch nicht ausgeschlossen.47 Dies entspricht der 
Empfehlung von Ziff. 12 im Swiss Code of Best Practice48, wonach die Mehrheit der VR-
Mitglieder aus nicht exekutiven Mitgliedern bestehen soll. Art. 718 Abs. 2 OR bestimmt 
ausdrücklich, dass der Verwaltungsrat die Vertretung einem Mitglied (Delegierter) oder 
Direktor übertragen kann, wobei mit Vertretung das ganze Spektrum der Geschäftsfüh-
rung gemeint ist.49 Das Obligationenrecht lässt somit die Einsitznahme eines Geschäfts-
führers in der Funktion als VR-Delegierter ausdrücklich zu.

In Art.  8 Abs.  2 der Verordnung über die Banken und Sparkassen50 wird vorgeschrie-
ben, dass kein Mitglied des für die Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle verantwortlichen 
Organs einer Bank der Geschäftsführung angehören darf. Damit wird eine Doppelstel-
lung als Verwaltungsrat und GL-Mitglied bei Banken ausgeschlossen. Die FINMA kann 
gemäss Art. 8 Abs. 3 BankV in besonderen Fällen einer Bank eine an Bedingungen ge-
knüpfte Ausnahme bewilligen. Die Spezialvorschrift in der BankV ist die einzige Bestim-
mung, welche in privatrechtlichen Aktiengesellschaften die Doppelstellung ausschliesst. 
Es stellt sich deshalb die Frage, mit welchen Vor- und Nachteilen die Einsitznahme von 
GL-Mitgliedern im VR verbunden ist.

Gemäss Art. 716a Abs. 1 Ziff. 5 OR übt der Verwaltungsrat die Oberaufsicht über die mit 
der Geschäftsführung betrauten Personen aus. Die GL-Mitglieder werden demnach di-
rekt durch die VR-Mitglieder beaufsichtigt. Wenn nun ein GL-Mitglied selbst dem Ver-
waltungsrat angehört, dann hat er zumindest im Hinblick auf die Oberaufsicht über seine 
Person einen offensichtlichen Interessenkonflikt.51 Doch dieses Problem lässt sich einfach 

45  Nachstehend wird unter Ziff. 1.2.4 auf die Voraussetzungen der Unabhängigkeit detailliert eingegan-
gen.

46  Herausgegeben vom Financial Reporting Council, aktuelle Fassung vom Sept. 2012, abrufbar un-
ter www.frc.org.uk.

47  Spielmann, 139, empfiehlt ein unabhängiges Mitglied bei einem Gremium von drei Verwaltungsrä-
ten und zwei unabhängige Mitglieder bei einem Gremium von fünf Mitgliedern.

48  Herausgegeben von der economiesuisse, aktuelle Fassung von 2007, abrufbar unter www.economie-
suisse.ch.

49  Ebenso Bauen/Venturi, Rz. 34.
50  Bankenverordnung, BankV, vom 17. Mai 1972 (Stand am 1. Januar 2013), SR 952.02.
51  Zur Definition des Interessenkonfliktes vgl. Druey, Interessenkonflikte, 3 ff. und 13.
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lösen, indem dieses GL-Mitglied in den Ausstand tritt,52 wenn es um Diskussionen und 
Abstimmungen um seine Person geht. Problematischer ist es, wenn Mitarbeiter unterer 
Stufen Einsitz im Verwaltungsrat nehmen, wie dies bei paritätisch zusammengesetzten 
VR-Gremien meist der Fall ist.53 Verschiedene Autoren raten deshalb von solchen Kon-
stellationen dringend ab mit dem Hinweis, Konflikte seien vorprogrammiert.54

Für eine Einsitznahme von GL-Mitgliedern im Verwaltungsrat können insbesondere fol-
gende Vorteile angeführt werden:55

 • Der Verwaltungsrat verfügt über eine direkte Informationsquelle zum operativen 
 Geschäft, wobei dieser Vorteil dann evident wird, wenn das betroffene GL-Mitglied 
von sich aus relevante Informationen einbringt.

 • Die Entscheidungen und Vorgaben des VR sind für die Geschäftsleitung verständ-
licher, denn allfällige Unklarheiten können durch das GL-Mitglied im VR direkt 
 hinterfragt werden.

 • Die Geschäftsleitung kann zu den Diskussionen im VR schon vor der Entscheidung 
Stellung nehmen, womit Wiedererwägungsgesuche und Umsetzungsschwierigkeiten 
vermieden werden können.

 • Entscheidungen des VR müssen schon aus Haftungsgründen zumindest vom betrof-
fenen GL-Mitglied mitgetragen werden.

 • Gegenüber den Mitarbeitern wird eine enge Zusammenarbeit von VR und GL 
 manifestiert, denn zumindest das betroffene GL-Mitglied muss die VR-Entscheidun-
gen mittragen.

• In Konzernen ist die Besetzung von Tochtergesellschaften mit GL-Mitgliedern 
 üblich, wozu sich ein GL-Mitglied mit Einsitz im VR der Konzerngesellschaft beson-
ders  eignet.

Gegen ein Einsitznahme von GL-Mitgliedern im Verwaltungsrat können insbesondere 
folgende Nachteile angeführt werden:
 • Zumindest das betroffene GL-Mitglied ist stets über alle geplanten Aktivitäten des 

VR informiert, insbesondere auch über personelle Massnahmen auf Stufe Geschäfts-
leitung, womit die latente Gefahr von Indiskretionen besteht.

 • Der Verwaltungsrat kann in einer offiziellen VR-Sitzung nicht mehr ohne Einbezug 
der Geschäftsleitung diskutieren, ausser das betroffene GL-Mitglied müsse in den 
Ausstand treten.

• Die Doppelstellung als Verwaltungsrat und Arbeitnehmer führt zu zahlreichen Kon-
sequenzen, die sich auch negativ auf das betroffene GL-Mitglied auswirken.56

Insgesamt ist festzustellen, dass die Vorteile für eine Einsitznahme von GL-Mitgliedern 
im Verwaltungsrat überwiegen. Der Entscheid muss jedoch im Einzelfall sorgfältig abge-

52  Eine konkrete Ausstandsregelung findet sich in den Mustern des Organisationsreglements hinten un-
ter Ziff. 11.54 und Ziff. 11.55, S. 951 ff.

53  So z.B. bei der Trisa AG, die für ihre weitreichende Mitbeteiligung und Mitbestimmung der Mitarbei-
ter bekannt ist; dazu ausführlich Müller, Mitarbeiterbeteiligung, 79 f.

54  Ausdrücklich Krneta, N 89 zu Art. 707 OR und Bauen/Venturi, Rz. 34.
55  Dazu ausführlich Müller, Verwaltungsrat als Arbeitnehmer, 9 ff.
56  Auflistung und Kommentierung bei Müller, Verwaltungsrat als Arbeitnehmer, 257 ff.
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wogen werden und hängt nicht zuletzt auch von der Loyalität und Integrität der betroffe-
nen GL-Mitglieder ab.

Auch in kotierten Gesellschaften ist es zulässig, dass ein VR-Mitglied gleichzeitig einen 
Arbeitsvertrag als GL-Mitglied innehat. Allerdings sind die entsprechenden Honorare 
und Löhne gemäss Art. 14 VegüV gesondert im Vergütungsbericht anzuführen. In Kon-
zernverhältnissen ist überdies Art. 21 VegüV zu beachten, wonach Vergütungen an Mit-
glieder des Verwaltungsrates für Tätigkeiten in Unternehmen, die durch die Gesellschaft 
direkt oder indirekt kontrolliert werden, unzulässig sind, sofern diese Vergütungen: 
1. unzulässig wären, wenn sie direkt von der Gesellschaft ausgerichtet würden; 
2. in den Statuten der Gesellschaft nicht vorgesehen sind; oder 
3. von der Generalversammlung der Gesellschaft nicht gutgeheissen worden sind.

1.2 Voraussetzungen für ein Verwaltungsratsmandat

1.2.1 Aktionärseigenschaft

Art. 707 OR schreibt keine besonderen Voraussetzungen an die Wählbarkeit eines Verwal-
tungsrats vor. Insbesondere wird keine Aktionärseigenschaft vorausgesetzt.57,58

Es ist aber zulässig, in den Statuten die Aktionärseigenschaft für Verwaltungsräte vorzu-
schreiben. Dabei kann die früher übliche Formulierung in den Statuten verwendet wer-
den: «Der Verwaltungsrat besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern, welche Aktio-
näre sein müssen.»59

Aus grundsätzlichen Überlegungen wäre es durchaus erwünscht, wenn jeder Verwaltungs-
rat eine je nach seinen finanziellen Verhältnissen mehr oder weniger ins Gewicht fallende 
Beteiligung an der von ihm mitgeleiteten Gesellschaft erwirbt und behält.60 Der Verwal-
tungsrat könnte ohne besondere gesetzliche Regelung wie jeder andere Aktionär auch an 
der Generalversammlung teilnehmen und würde überdies direkt am Shareholder Value 
partizipieren. Es verwundert daher nicht, dass in grossen und kotierten Gesellschaften oft 
ein Teil des VR-Honorars in Aktien oder Aktienoptionen ausgerichtet wird. Allerdings 
birgt dies für die Aktionäre einen Verwässerungseffekt, weshalb derartige Performance 
abhängige variable Entschädigungen für den Verwaltungsrat grundsätzlich keine opti-
male Lösung darstellen.61

57  Die entsprechende frühere Ordnungsvorschrift wurde im Rahmen der Revision 2005 aufgehoben; vgl. 
dazu Käch, passim; Böckli, Aktienrecht, § 13 Rz. 32 ff.; de Capitani, passim.

58  Nach Art. 702a OR haben dann folgerichtig auch die Verwaltungsräte, die nicht Aktionäre sind, das 
Recht, an der Generalversammlung teilzunehmen und Anträge zu stellen, nicht aber das Recht, mit-
zustimmen, und auch keine anderen Mitwirkungsrechte wie etwa das Anfechtungsrecht (Böckli, Ak-
tienrecht, § 13 Rz. 34). Ebenso ist ihre Anwesenheit oder Vertretung für eine Universalversammlung 
nicht erforderlich (Böckli, a.a.O.).

59  So noch Art. 18 im Muster von Statuten mit vinkulierten Namenaktien in der 2. Auflage des vorliegen-
den Werkes.

60  Böckli, Aktienrecht, § 13 Rz. 34.
61  Gl.M. Amstutz, Macht und Ohnmacht des Aktionärs, 218.
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1.2.2 Urteilsfähigkeit

Die Urteilsfähigkeit ist ein Element der Handlungsfähigkeit, die ihrerseits wiederum ei-
nen Obergriff in Bezug auf die Geschäftsfähigkeit darstellt.62 Urteilsfähig ist nach Art. 16 
ZGB grundsätzlich jeder, dem nicht wegen seines Kindesalters oder infolge von Geistes-
krankheit, Geistesschwäche, Trunkenheit oder ähnlichen Zuständen die Fähigkeit man-
gelt, vernunftgemäss zu handeln. Vorausgesetzt wird also ein bestimmtes Mindestmass an 
Intelligenz und Erfahrung.

Im Gesetz wird die Urteilsfähigkeit als Voraussetzung für ein Verwaltungsratsmandat 
nicht direkt vorgeschrieben. Aus den in Art. 716a OR aufgelisteten unübertragbaren Auf-
gaben des Verwaltungsrates ergibt sich jedoch indirekt eine entsprechende Notwendigkeit. 
Eine weiter gehende Forderung, beispielsweise nach Buchhaltungskenntnissen, lässt sich 
daraus aber nicht ableiten.63

Das Kriterium der Urteilsfähigkeit wird wohl zu Beginn eines Verwaltungsratsmandates 
nur in den allerwenigsten Fällen zur Diskussion stehen. Im Zusammenhang mit der Been-
digung dieses Mandates ergeben sich jedoch durchaus entsprechende Fragen.64

Unseres Erachtens muss darüber hinaus verlangt werden, dass ein Verwaltungsrat voll 
handlungsfähig ist;65 das Argument für die gegenteilige Ansicht, der nur beschränkt hand-
lungsfähige Verwaltungsrat verpflichte ja die Gesellschaft und nicht sich selbst,66 ist be-
griffsjuristisch und daher verfehlt. Hält man sich vor Augen, wie der unmündige oder 
umfassend verbeiständete Verwaltungsrat von Zustimmungen des gesetzlichen Vertre-
ters abhängig wäre, um sein Amt ausüben zu können, leuchtet ohne weiteres ein, dass 
dies nicht die Meinung des Gesetzes sein kann; zudem sind nicht voll Handlungsfähige in 
aller Regel auch hinsichtlich ihrer Urteilsfähigkeit eingeschränkt, sodass sie das Amt des 
Verwaltungsrates überfordern würde. Die hypothetische Möglichkeit, den tüchtigen, aber 
noch nicht volljährigen Sohn des Unternehmensinhabers frühzeitig in das Unternehmen 
integrieren zu können,67 ist ebenfalls praxisfremd.

1.2.3 Wohnsitz

Im Rahmen der Anpassungen des Aktienrechtes zusammen mit der GmbH-Revision 
wurde Art. 708 OR aufgehoben und somit auf das Nationalitäts- und Wohnsitzerforder-
nis verzichtet. Demnach müssen die Mitglieder des Verwaltungsrates nicht mehr mehr-
heitlich Personen sein, die in der Schweiz wohnhaft sind und das schweizerische Bür-

62  Vgl. dazu u.a. Tuor/Schnyder/Schmid, 82/84, und Bigler-Eggenberger, in: Basler Kommentar, 
N 1 ff. zu Art. 16 ZGB.

63  Zu Recht verlangt Druey, Verantwortlichkeit, 118, für die Verwaltungsratstauglichkeit der «Tante Eu-
lalia» denn auch nur «dass sie eine rechte allgemeine Intelligenz aufweist und in Geschäftsdingen eine 
gewisse Erfahrung hat.»

64  Vgl. dazu hinten Ziff. 1.8.6, S. 60 f.
65  Dies muss aus Art. 718 Abs. 1 OR gefolgert werden, wonach grundsätzlich jedem VR-Mitglied die Ver-

tretung der Gesellschaft anvertraut ist (vgl. dazu hinten Ziff. 1.2.6, S. 18 ff. Gl.M. Böckli, Aktienrecht, 
36; Plüss, Rechtsstellung, 7 f.; Krneta, N 34,Wernli/Rizzi, in: Basler Kommentar, N 21 zu Art. 707 
OR; Homburger, in: Zürcher Kommentar, N 75 ff. zu Art. 707 OR.

66  Vgl. die Belege bei Wernli/Rizzi, in: Basler Kommentar, N 22 zu Art. 707 OR.
67  Vgl. etwa Bürgi, N 14 zu Art. 707 OR.
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gerrecht besitzen. Dies gilt auch für Gesellschaften mit einer Bankenbewilligung in der 
Schweiz, denn Art. 7 Abs. 4 BankV schreibt nur vor, dass die Bank tatsächlich von der 
Schweiz aus geleitet werden muss.

Es wird nur verlangt, dass die Gesellschaft durch eine Person vertreten werden kann, die 
Wohnsitz in der Schweiz hat. Dies kann gemäss Art. 718 Abs. 4 OR ein Mitglied des Ver-
waltungsrates oder ein Direktor sein. Allerdings wird in Abs. 3 des gleichen Artikels zu-
sätzlich vorausgesetzt, dass mindestens ein Mitglied des Verwaltungsrates zur Vertretung 
befugt ist.68 Ist dieses Erfordernis nicht mehr erfüllt (bspw. wegen eines Wegzugs oder 
eines Rücktrittes), geht das Handelsregisteramt gemäss Art. 154 Abs. 3 HRegV vor und 
räumt der Gesellschaft eine Frist zur Behebung des Mangels ein.69

Mit dieser neuen Regelung wurde ein Standortnachteil für Schweizer Aktiengesellschaf-
ten und eine Diskriminierung von in der Schweiz lebenden Personen mit ausländischem 
Bürgerrecht beseitigt. Im Zusammenhang mit den Aufgaben des Verwaltungsrates nach 
Art. 716a OR wird es künftig jedoch schwieriger sein, ein fehlbar gewordenes Mitglied des 
Verwaltungsrates aus Verantwortlichkeit zu belangen, sobald es Wohnsitz im Ausland hat.

Es ist zulässig, in den Statuten Anforderungen an den Wohnsitz der Verwaltungsräte auf-
zustellen. Insbesondere bei öffentlichen Unternehmen kann eine derartige Vorschrift 
sinnvoll sein. Allerdings dürfen die Voraussetzungen nicht diskriminierender Art sein.70

1.2.4 Unabhängigkeit

Die Notwendigkeit, dass der Verwaltungsrat von der Revisionsstelle unabhängig ist, er-
gibt sich indirekt aus Art. 728 OR. Danach muss die Revisionsstelle unabhängig sein und 
sich ihr Prüfungsurteil objektiv bilden. Die Unabhängigkeit darf weder tatsächlich noch 
dem Anschein nach beeinträchtigt sein.71 Das Unabhängigkeitserfordernis wird also erst 
dann relevant, wenn zwischen dem Verwaltungsrat und der Revisionsstelle persönliche 
oder vertragliche Beziehungen bestehen bzw. entstehen. Konkret sind gemäss Art. 728 
Abs. 2 OR mit der Unabhängigkeit insbesondere nicht vereinbar: (siehe eingehend hin-
ten Ziff. 8.3.5, S. 567 ff.)
 • die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat der Revisionsgesellschaft;
 • ein arbeitsrechtliches Verhältnis mit der Revisionsgesellschaft;
 • eine direkte oder bedeutende indirekte Beteiligung am Gesellschaftskapital  

der Revisionsstelle;
• eine enge Beziehung zum leitenden Prüfer der Revisionsstelle.

Ein zentrales Anliegen unter Corporate-Governance-Aspekten ist, dass namentlich Aus-
schüsse des Verwaltungsrats mit Personen besetzt werden, die nicht bereits operative Füh-
rungsfunktionen innehatten.72 Als unabhängig gilt ein Verwaltungsratsmitglied, das we-
der gegenwärtig an der operativen Geschäftsführung beteiligt ist noch dies in den letzten 

68  Dazu ausführlich Müller, Haftung für Unterschriften, 187 ff.
69  Zu den Konsequenzen bei fehlendem Verwaltungsrat vgl. vorne Ziff. 1.1.3, S. 4 f.
70  Unzulässig wäre beispielsweise eine statutarische Regelung, wonach nur die weiblichen, nicht aber die 

männlichen VR-Mitglieder ihren Wohnsitz in der Schweiz haben müssen.
71  Zur Unabhängigkeit der Revisionsstelle ausführlich hinten Ziff. 8.3.5, S. 567 ff.
72  Vgl. Ziff. II./12. Swiss Code of Best Practice.
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drei Jahren war und mit der Gesellschaft in keiner oder nur verhältnismässig geringfügi-
gen Geschäftsbeziehungen steht.73 Es ist den einzelnen Gesellschaften überlassen, Einzel-
heiten zu regeln.74 

Ein Verwaltungsrat kann demnach namentlich auch Mandate anderer Gesellschaften in-
nehaben und/oder an solchen beteiligt sein; bei Konkurrenzunternehmen besteht jedoch 
ein latenter Interessenkonflikt.75 In diesem Falle ist er aber gezwungen, das Geschäftsge-
heimnis strikte einzuhalten, gegebenenfalls bei Abstimmungen in den Ausstand zu tre-
ten und auch sonst die Interessen der Gesellschaft zu wahren.76 Aus zivilrechtlicher Sicht 
widerspricht es dem Mandatsverhältnis, dass der Verwaltungsrat anderen Personen oder 
Institutionen Informationen zugänglich macht, die dann wider die Interessen der Gesell-
schaft ausgewertet werden können. Der fehlbare Verwaltungsrat würde damit zweifels-
ohne eine Pflichtverletzung begehen und dementsprechend schadenersatzpflichtig wer-
den. Auf möglicherweise zur Anwendung gelangende Straftatbestände wird weiter hinten 
eingegangen.77

Oftmals wird bewusst eine Verbindung zwischen den Mandaten angestrebt, und eine 
solche ist durchaus auch sinnvoll. Dies kann etwa der Fall sein bei Unternehmen unter-
schiedlicher Absatzstufen. Auch die Einsitznahme in den Verwaltungsrat einer Gesell-
schaft, mit der häufig Geschäfte abgeschlossen werden, kann sich als überaus nützlich 
erweisen.78 Problematischer ist dagegen die – früher gängige – Vertretung von Banken 
im Verwaltungsrat von Unternehmenskunden. Bei der Neuwahl eines Verwaltungsrates 
scheint es daher angebracht, seine bisherigen Mandate zu durchleuchten. Im Organisati-
onsreglement kann eine Klausel aufgenommen werden, wonach jedes VR-Mitglied ver-
pflichtet ist, die Annahme von neuen Mandaten umgehend offenzulegen. 

Empfehlungen:
Die Geheimhaltungspflicht des Verwaltungsrates sollte explizit in das Organisations- und Ge-
schäftsreglement und/oder in den Mandatsvertrag aufgenommen werden. Es sollten ferner Re-
gelungen entwickelt werden, mit denen bei Interessenvertretern im Verwaltungsrat Kollisionen 
zwischen Interessen der Gesellschaft und Interessen der vertretenen Personen oder Institutio-
nen verhindert werden. 

73  Ziff. II./22. Abs. 1 Swiss Code of Best Practice.
74  Böckli, Aktienrecht, § 13 Rz. 17a.
75  Der Gesetzgeber hat für verschiedene Gesellschaften ausdrücklich ein Konkurrenzverbot statuiert, so 

bei der einfachen Gesellschaft (Art. 536 OR), bei der Kollektivgesellschaft (Art. 561 OR) und bei der 
GmbH (Art. 803 Abs. 3 OR). Im Aktienrecht fehlt eine analoge Regelung, sodass grundsätzlich Ver-
waltungsratsmandate bei konkurrierenden Gesellschaften zulässig sind. Möglich ist jedoch ein Aus-
schluss im Organisations- und Geschäftsreglement (vgl. die Klausel 2.8.3 im Muster eines Organisa-
tionsreglements hinten unter Ziff. 11.55, S. 953 ff.) oder sogar in den Statuten. Thalmann, 96 ff., 
vertritt dagegen die Auffassung, aus der allgemeinen Treuepflicht könne auch für die Aktiengesell-
schaft ein Konkurrenzverbot bezüglich des Verwaltungsrates abgeleitet werden; allerdings schränkt er 
ein, dass nur vertragliche Abmachungen zwischen Verwaltungsrat und AG eine klare und sichere 
Grundlage zur Beurteilung konkurrenzierenden Verhaltens seitens des Verwaltungsrates schaffen.

76  Vgl. dazu ausführlich hinten Ziff. 3.5.5, S. 268. Ebenso Böckli, Aktienrecht, § 13 Rz. 643.
77  Vgl. hinten Ziff. 5.2.3, S. 401 f., insbesondere Ausnützung vertraulicher Tatsachen und Geheimnisver-

letzung.
78  Zur schwierigen Stellung des Bankverwaltungsrats vgl. Böckli, Aktienrecht, § 13 Rz. 645, und de Ca-

pitani, 348 f.
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Um allfällige Komplikationen zu vermeiden, scheint es angebracht, vor der Wahl eines Verwal-
tungsrates seine bisherigen Mandate und Beteiligungen zu durchleuchten und ihn zu verpflich-
ten, nach der Wahl neue Mandate dem Gesamtverwaltungsrat offenzulegen. Gleichzeitig ist die 
Unabhängigkeit des Verwaltungsrates von der Revisionsstelle periodisch zu überprüfen.

Wesentlich sind vor allem Transparenz und klare Regeln zur Verhinderung von und zum 
Umgang mit Interessenkollisionen. Notwendig sind daher einzelfallgerechte Bestimmun-
gen in Statuten und Reglementen.

Kommt trotz fehlender Unabhängigkeit eine Wahl zustande, so kann der entsprechende 
Beschluss und damit die Wahl selbst gestützt auf Art. 706a Abs. 1 OR innert zwei Mona-
ten nach der Generalversammlung gerichtlich angefochten werden. Unterlässt es der üb-
rige Verwaltungsrat, die Erfüllung der Unabhängigkeitsvoraussetzung vor und auch noch 
nach der Wahl zu überprüfen, so kann er für einen allfällig daraus entstehenden Schaden 
haftbar gemacht werden. 

Im Zusammenhang mit der Unabhängigkeitsvorschrift ist schliesslich das vielfach in 
Mandatsverträgen statuierte Weisungsrecht des Mandanten zu prüfen. Oftmals stellte der 
Mandant «seinem» Verwaltungsrat noch treuhänderisch eine Aktie zur Verfügung, damit 
dieser Aktionär wurde. Es ist daher verständlich, dass der Auftraggeber seinen Einfluss auf 
den von ihm bestellten Verwaltungsrat mittels Weisungen durchsetzen will. Diese Wei-
sungen sind jedoch, mit Blick auf die aktienrechtliche Grundstruktur und namentlich die 
Funktion des Verwaltungsrats, nur insoweit verbindlich, als sie nicht gegen Gesetz, Sta-
tuten oder die Interessen der Gesellschaft verstossen und dem Verwaltungsrat keine ein-
seitigen, verbindlichen Vorgaben im Bereich seiner unübertragbaren und unentziehbaren 
Aufgaben gemäss Art. 716a OR machen.79 Um allfälligen Missverständnissen vorzubeu-
gen, sollte deshalb eine entsprechende Einschränkung in den Mandatsvertrag aufgenom-
men werden.80 Fehlt eine derartige Einschränkung oder ist sie unvollständig, so ist damit 
die Unabhängigkeit des Verwaltungsrates noch nicht verletzt. Vielmehr ist der Mandats-
vertrag widerrechtlich bzw. zumindest in diesem Punkt nicht durchsetzbar. Allenfalls be-
weist dieser Umstand sogar, dass der Mandant als faktisches Organ der Gesellschaft mit-
haftet.81

Empfehlung:
Allfällige Weisungsrechte von Mandanten in Mandatsverträgen sollten unbedingt so beschränkt 
werden, dass sie nur verbindlich sind, wenn sie nicht gegen Gesetz, Statuten und Reglemente 
oder gegen die Gesellschaftsinteressen verstossen.

Wegen der oben angeführten Einschränkungen sind Mandatsverträge zwar problematisch, 
sie sind aber nach herrschender Lehre und Rechtsprechung zulässig.82 Ebenfalls gestat-
tet ist die «Doppelfunktion» von Verwaltungsrat und Geschäftsführer, oder Vorsitzenden 

79  Zulässig ist dagegen, den Verwaltungsrat zu verpflichten, bei Ermessensentscheidungen die Interessen 
des Mandanten voranzustellen. Zum Ganzen Böckli, Aktienrecht, § 13 Rz. 624 ff.; Homburger, in: 
Zürcher Kommentar, N 528 zu Art. 716a OR; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, § 28 N 175 ff.

80  Vgl. dazu das Muster eines Mandatsvertrages hinten unter Ziff. 11.46, S. 934 ff.; Wernli/Rizzi, in: 
Basler Kommentar, N 37 zu Art. 707 OR.

81  Auf die zivilrechtliche Verantwortlichkeit des faktischen Organs wird hinten unter Ziff. 4.1.6, S. 352 ff., 
näher eingegangen.

82  Namentlich auch in Konzernverhältnissen; dazu ausführlich hinten Ziff. 6.3.1, S. 416 f. und Ziff. 9.6.5, 
S. 678 ff.
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der Geschäftsleitung u.Ä. in einer Person. Bei Lichte betrachtet geht es um nichts ande-
res, als dass das Pflichtenheft des Doppelfunktionärs um die entsprechende Aufgabe des 
Geschäftsführers oder Vorsitzenden der Geschäftsleitung erweitert wird, was im Rahmen 
der aktienrechtlichen Delegationsnormen ohne weiteres zulässig ist. Nur bei den Ban-
ken und den Sparkassen wird von Gesetzes wegen eine strikte Trennung dieser Funktio-
nen verlangt.83

1.2.5 Statutarische Voraussetzungen

Die gesetzlichen Voraussetzungen für ein Verwaltungsratsmandat setzen nur einen gro-
ben Rahmen. Durch statutarische Bestimmungen kann festgelegt werden, welche zusätzli-
chen Voraussetzungen ein Verwaltungsrat erfüllen muss.84 Grenzen solcher statutarischer 
Bestimmungen bilden einzig die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften, wobei insbeson-
dere der Persönlichkeitsschutz und das Gleichbehandlungsprinzip hervorgehoben seien.

Unzulässig wären demnach Vorschriften bezüglich Hautfarbe oder Geschlecht. Zulässige 
statutarische Vorschriften könnten dagegen sein:

 – abgeschlossene Berufslehre oder Matura;
 – keine persönlichen oder vertraglichen Beziehungen zu Konkurrenzunternehmen;
 – keine offenen Betreibungen oder Verlustscheine;
 – keine Eintragungen im Zentralstrafregister;
 – weitere persönliche Voraussetzungen85.

Zusätzliche Voraussetzungen an VR-Mitglieder werden auch von Aufsichtsbehörden bei 
Unternehmen verlangt, die einem besonderen Bewilligungsregime unterstehen (bspw. 
Banken, Effektenhändler, Finanzintermediäre).86 In Analogie können entsprechende An-
forderungen durchaus in die Statuten von nicht beaufsichtigten Gesellschaften übernom-
men werden.

Werden statutarische Vorschriften bei der Wahl eines Verwaltungsrates durch die Gene-
ralversammlung missachtet, so ergeben sich dieselben Konsequenzen wie bei der Verlet-
zung von gesetzlichen Vorschriften. Demnach ist die Wahl eines Verwaltungsrates, welche 
unter Verletzung statutarischer Bestimmungen zustande kommt, nicht einfach nichtig, 
sondern lediglich anfechtbar gestützt auf Art. 706 Abs. 2 Ziff. 1 OR.

1.2.6 Persönliche Voraussetzungen

Im Obligationenrecht werden keine konkreten persönlichen Voraussetzungen für den 
Verwaltungsrat ausdrücklich vorgeschrieben. Insbesondere gibt es keine Vorschrift bezüg-
lich Wohnsitz, Begrenzung der Mandatsanzahl, der maximalen Amtszeit oder des biologi-

83  Art. 8 Abs. 2 BankV.
84  Zu den allgemeinen Vorschriften in den Statuten vgl. vorne Ziff. 1.1.2, S. 3 f.
85  Vgl. dazu nachstehend Ziff. 1.2.6.
86  Vgl. Art. 3 Abs. 2 lit. c BankG, wonach eine Bankenbewilligung u.a. nur dann an eine Gesellschaft er-

teilt wird, wenn die mit der Verwaltung und Geschäftsführung der Bank betrauten Personen einen gu-
ten Ruf geniessen und Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten. Die Vorlage eines Be-
treibungs- und Zentralregisterauszuges ist deshalb in solchen Fällen zwingend notwendig.
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schen Alters. Wie bereits vorne unter Ziff. 1.2.2 ausgeführt wurde, muss ein VR-Mitglied 
jedoch zwingend urteilsfähig sein, um seine Funktion ausüben zu können. Es ist deshalb 
unbestritten, dass nur eine urteilsfähige Person in den Verwaltungsrat gewählt werden 
kann, auch wenn diese Voraussetzung nicht ausdrücklich im Gesetz genannt wird.87 Das 
Amt des Verwaltungsrates kann zudem nur antreten, ausüben und beibehalten, wer voll 
handlungsfähig ist.88 Dies muss aus Art. 718 Abs. 1 OR gefolgert werden, wonach grund-
sätzlich jedem VR-Mitglied die Vertretung der Gesellschaft anvertraut ist.

Aus Art. 728 Abs. 2 Ziff. 1 und 3 OR ergibt sich indirekt, dass ein VR-Mitglied von der 
Revisionsstelle unabhängig sein muss. Die Unabhängigkeit ist dann nicht mehr gegeben, 
wenn das betroffene Mitglied eine bedeutende direkte oder indirekte Beteiligung am Re-
visionsunternehmen hält oder eine enge Beziehung zum Revisor oder zum leitenden Prü-
fer pflegt.89 Im Zweifelsfall sollte von fehlender Unabhängigkeit ausgegangen werden, um 
Verantwortlichkeitsansprüche zu vermeiden.

Bei kotierten Gesellschaften müssen gemäss Art. 12 VegüV die Statuten zwingend Bestim-
mungen enthalten über die Anzahl der zulässigen Tätigkeiten der Mitglieder des Verwal-
tungsrates in den obersten Leitungs- oder Verwaltungsorganen von Rechtseinheiten, die 
verpflichtet sind, sich ins Handelsregister oder in ein entsprechendes ausländisches Regis-
ter eintragen zu lassen, und die nicht durch die Gesellschaft kontrolliert werden oder die 
Gesellschaft nicht kontrollieren. Konkret heisst dies, dass in den Statuten von kotierten 
Gesellschaften die maximale Mandatsanzahl für VR-Mitglieder festgelegt werden muss. 
Damit soll insbesondere dem Umstand Rechnung getragen werden, dass das Pflichtenheft 
des Verwaltungsrates stetig zunimmt und insgesamt ein umfassenderes Engagement ver-
langt. In angrenzenden Ländern wie etwa Deutschland90, Frankreich91 oder Österreich92 
bestehen entsprechende gesetzliche Beschränkungen. Auch unter Corporate-Gover-
nance-Gesichtspunkten ist es heute kaum möglich, mehrere Mandate in grösseren und 
Publikumsgesellschaften nebenamtlich zu bewältigen.93 Sinnvoll wäre demnach in kotier-
ten Gesellschaften eine Statutenklausel, wonach VR-Mitglieder maximal noch in neun an-
deren Gesellschaften eine VR-Funktion ausüben dürfen, jedoch maximal nur in drei an-
deren bedeutenden oder kotierten Gesellschaften, wobei mehrere Mandate innerhalb des 
gleichen Konzerns nur als ein einziges Mandat gezählt werden. Mandate bei Non-Profit-
Unternehmen (wie z.B. beim Roten Kreuz) sollten dabei nicht gesondert behandelt wer-
den, da der entsprechende Zeitaufwand nicht unbedingt kleiner sein muss.

Im Zusammenhang mit der anstehenden grossen Aktienrechtsrevision wurde auch eine 
Begrenzung der Amtszeit diskutiert.94 Eine diesbezügliche gesetzliche Regelung wäre wohl 

87  Krneta, N 31.
88  Böckli, Aktienrecht, 36; gl.M. auch Plüss, Rechtsstellung, 7 f.; Krneta, N 34; Homburger, N 77 zu 

Art. 707; Wernli/Rizzi, in: Basler Kommentar, N 21 zu Art. 707 OR; a.M. mit Hinweis auf BGE 84 II 
677 CHK-Plüss/Kunz/Künzli, N 5 zu Art. 707 OR.

89  Diesbezüglich besteht grosser Interpretationsspielraum mit entsprechender Unsicherheit (vgl. CHK-
Oertli/Hänni, N 9 zu Art. 728 OR).

90  10 Mandate nach § 100 Abs. 2 Ziff. 1 Aktiengesetz («Lex Abs»).
91  8 Mandate gemäss Art. 92 Loi sur les sociétés commerciales.
92  Grundsätzlich 10 Mandate, bei speziellen Verhältnissen maximal 20 Mandate nach § 86 Abs. 2 Ak-

tiengesetz.
93  Darauf weist Böckli, Aktienrecht, § 13 Rz. 14, hin mit der Vorgabe, dass mehr als höchstens drei VR-

Mandate in Publikumsgesellschaften im Nebenamt kaum mehr zeitlich zu bewältigen sind.
94  Vgl. dazu Böckli, Aktienrecht, § 13 Rz. 16.
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illusorisch. Bereits bei Gesellschaften mit geschlossenem Aktionärskreis würde eine sol-
che Regelung grosse Probleme aufwerfen. Bei Einmannaktiengesellschaften ergäbe sich 
ein geradezu unlösbares Dilemma. Es scheint auch kaum vertretbar, dass sich der Gesetz-
geber auf diese Art in die Gesellschaft einmischt. Letztlich ist es der Generalversammlung 
übertragen, die ihr genehmen und zudem fähigen Verwaltungsräte zu bestimmen. In Be-
zug auf die Befähigung darf nun aber gerade die Amtszeit nicht ein Selektionskriterium 
darstellen, weil mit der Länge der Amtszeit auch die Erfahrung wächst. Sollte es das Ziel 
einer solchen Bestimmung sein, den Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit durch die Zuführung 
von «frischem Blut» zu inspirieren, so ist ganz klar festzuhalten, dass dies in anderer Weise 
viel besser erfolgen kann. Mit einer uniformen Regelung würde der Unterschiedlichkeit 
der einzelnen Verwaltungsräte nicht Rechnung getragen.

Auch eine Begrenzung des Alters scheint als zusätzliche persönliche Voraussetzung un-
zweckmässig. Damit würde keine Rücksicht genommen auf die unterschiedliche körper-
liche und geistige Flexibilität der einzelnen Mandatsträger. Obwohl es zutreffen mag, dass 
zumindest tendenziell die geistige Beweglichkeit mit dem Alter abnimmt, muss anderer-
seits festgestellt werden, dass gelegentlich jüngeren Verwaltungsräten die notwendige Er-
fahrung und Teamfähigkeit für ein solches Amt fehlt. Auch hier gilt wieder, dass auf ande-
ren Wegen die Befähigung der Verwaltungsräte besser sichergestellt werden kann.95

Ganz allgemein stellt sich die Frage, ob das Verwaltungsratsmandat hinsichtlich Befähi-
gung an einige qualitative Mindestvoraussetzungen zu knüpfen wäre, wie dies etwa für die 
Revisionsstelle eingeführt wurde.96 Die sehr unterschiedliche Ausgestaltung der einzelnen 
Aktiengesellschaften, insbesondere hinsichtlich der Grösse, dürfte es kaum erlauben, für 
sämtliche Aktiengesellschaften dieselben Befähigungskriterien an die Verwaltungsräte zu 
stellen. Zumindest wäre also eine Aufteilung der Gesellschaften vorzunehmen.97 Ebenso 
wären die Zusammensetzung des Verwaltungsrates und das besondere Know-how ein-
zelner Mitglieder zu berücksichtigen. Indirekt lassen sich aber durch Pflichtenhefte und 
Strukturierung der Abläufe sehr wohl gewisse Anforderungsprofile durchsetzen.98 Einig-
keit besteht auch darin, dass die Mitglieder eines Prüfungsausschusses (Audit Committee) 
und der Präsident bilanzsicher («financially literate»), d.h. mit dem Finanz- und Rech-
nungswesen vertraut sein müssen.99

Richtig und auch wünschenswert ist, dass der Gesetzgeber eine allgemeine Mindestanfor-
derung an die Inhaber von Verwaltungsratsmandaten stellt (Urteilsfähigkeit bzw. Hand-
lungsfähigkeit). Jeder weitere Eingriff schein nicht nur unnötig, sondern sogar zweck-
fremd. Das letztlich entscheidende Kriterium zur Auswahl und zum Einsatz eines 
Verwaltungsrates ist wohl einzig die Fähigkeit, die gesetzlich auferlegten Pflichten erfül-
len und die ihm im Unternehmen zugewiesenen Funktionen ausüben zu können. Nach 

95  Solche «Altersguillotinen» sind allerdings in den Statuten von Publikumsgesellschaften nicht selten zu 
finden.

96  Vgl. Art. 4 und 5 RAG; Böckli, Aktienrecht, § 13 Rz. 15 bezeichnet dies aber pointiert als «Irrlicht».
97  Nach Sprüngli, 278, sollte jeder Verwaltungsrat u.a. die einschlägige Gesetzgebung kennen, Kennt-

nisse der Unternehmensorganisation mitbringen und Kennzahlen analysieren können. Dies ist zwar 
sicher von Vorteil, kann jedoch unmöglich von allen Verwaltungsräten gleichzeitig gefordert werden. 
Vgl. auch etwa Volkart, Überlegungen, Abbildung 5 (Anforderungen an den KMU-Verwaltungsrat 
und an die VR-Mitglieder).

98  Böckli, Aktienrecht, § 13 Rz. 15a.
99  Vgl. dazu Böckli, Aktienrecht, § 13 Rz. 18, und Roth Pellanda, Organisation, 146 ff.
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der hier vertretenen Ansicht ist eine Verschärfung der Voraussetzungen zur Ausübung ei-
nes Verwaltungsratsmandates nicht praktikabel. Allein schon die revidierten Haftungsbe-
stimmungen – die insbesondere im Falle von Pflichtverletzung und nicht ordnungsgemäs-
ser Pflichterfüllung zur Anwendung kommen – dürften eigentlich für die Verwaltungsräte 
ein hinreichendes Argument dafür sein, nur solche Mandate zu übernehmen, bei denen 
ihnen eine Erfüllung der Pflichten auch möglich ist.

Gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. c BankG wird eine Bankenbewilligung u.a. nur dann an eine Ge-
sellschaft erteilt, wenn die mit der Verwaltung und Geschäftsführung der Bank betrau-
ten Personen einen guten Ruf geniessen und Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstä-
tigkeit bieten. Bei Banken wird deshalb von der FINMA nicht nur geprüft, ob die gemäss 
Art. 8 Abs. 1 BankV vorgeschriebenen drei VR-Mitglieder ordnungsgemäss eingetragen 
sind, sondern es wird zusätzlich abgeklärt, ob diese Verwaltungsräte auch «fit and proper» 
sind. Konkret werden demnach bei Banken die fachliche Qualifikation und die persönli-
che Integrität der VR-Mitglieder im Hinblick auf eine solide und vorsichtige Geschäfts-
führung geprüft.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass abgesehen von der bereits bestehenden Sonder-
regelung bei Banken eine Verschärfung der persönlichen Voraussetzungen zur Ausübung 
eines Verwaltungsratsmandates einen zwecklosen Eingriff vom Gesetzgeber in die Pri-
vatautonomie der Gesellschaft darstellen würde. Die Generalversammlung hat die Mög-
lichkeit, durch entsprechende Statutenbestimmungen Wählbarkeitsvoraussetzungen zu 
schaffen, die der Gesellschaft individuell angepasst sind. Überdies entscheidet letztlich 
die Qualität der Aufgabenerfüllung über die Einsitznahme und den Verbleib im Verwal-
tungsrat. Wird die geforderte Leistung nicht erbracht oder werden obliegende Pflichten 
nicht erfüllt, liegt es in der Macht der Generalversammlung, entsprechende Abwahlen 
vorzunehmen.

Hinzuweisen ist schliesslich darauf, dass Politikern häufig nach öffentlichem Recht die 
Annahme eines Verwaltungsmandats nicht ohne weiteres gestattet ist. Soweit solche Vor-
schriften grundsätzlich und ohne Rücksicht auf die Verhältnisse im Einzelfall Einschrän-
kungen festlegen, sind sie allerdings problematisch.100

1.2.7 Vorprüfung vor Mandatsannahme

Vor der Annahme eines Verwaltungsratsmandats sollten die wichtigsten Bereiche (per-
sönliche und formelle Voraussetzungen, Zusammensetzung des Verwaltungsrats und der 
Geschäftsleitung, Revisionsstelle, Strategie, Finanzen, Corporate Governance, Risk Ma-
nagement und Compliance) geprüft werden.

Hinten in Ziff. 11.45, S. 930 ff., findet sich eine Liste von Fragen, die dazu dienen, den Ent-
scheid zur Übernahme eines VR-Mandates sorgfältig vorzubereiten. Es ist nicht die Mei-

100  Der Fall von Moritz Leuenberger hat im Jahr 2011 eine entsprechende Diskussion ausgelöst. Der Po-
litiker nahm wenige Monate nach seinem Rücktritt als Bundesrat im Verwaltungsrat eines grossen 
Bauunternehmens Einsitz. Besonders delikat war diese Mandatsübernahme, weil er bis zu seinem 
Rücktritt Vorsteher des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation war. In 
dieser Funktion war er immer wieder für grosse Infrastruktur-Projekte des Bundes verantwortlich. 
Obwohl er zwei Jahre später aus dem Verwaltungsrat austrat, sprach sich der Nationalrat am 18.9.2013 
für eine gesetzliche Beschränkung aus.
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nung, dass alle Fragen positiv beantwortet werden müssen, bevor ein Mandat übernom-
men wird. In ihrer Vielfalt helfen die Fragen jedoch, ein genügend umfassendes Bild des 
Unternehmens zu verschaffen, für das die Verantwortung als VR-Mitglied übernommen 
werden soll. Im Zweifelsfall ist auf eine Mandatsannahme zu verzichten.

Bei börsenkotierten Gesellschaft sollte sowohl von den amtierenden VR-Mitgliedern als 
auch vom interessierten VR-Kandidaten geprüft werden, ob die statutarischen Vorschrif-
ten gemäss Art. 12 VegüV erfüllt sind und dass keine unzulässigen Vergütungen im Sinne 
von Art. 20 VegüV in Aussicht gestellt werden.

1.3 Wahl des Verwaltungsrates

1.3.1 Suche und Vorselektion von VR-Kandidaten

Nach Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 OR ist die Wahl des Verwaltungsrates zwar von der General-
versammlung vorzunehmen, doch hat auch der amtierende Verwaltungsrat diesbezügli-
che Aufgaben. Dabei lassen sich grundsätzlich folgende Ausgangssituationen unterschei-
den:

 – Wahl bei der Gründung
 – Wahl zur Erweiterung des Verwaltungsrates
 – Wahl zum Ersatz eines bisherigen Verwaltungsrates
 – Wahl des Präsidenten (bei kotierten Gesellschaften)
 – Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (bei kotierten Gesellschaften).

Bei der Gründung der Aktiengesellschaft werden die Mitglieder des Verwaltungsrates in 
aller Regel aus dem Kreis der Gründeraktionäre rekrutiert. Dabei handelt es sich aller-
dings nicht um ein zwingendes Erfordernis. Die Gründer können auch Drittpersonen 
wählen. Gleichzeitig müssen die Gründer bei einer Mehrzahl von Verwaltungsräten fest-
legen, wer das VR-Präsidium übernehmen soll.

Möglicherweise wird es im Laufe des Bestehens einer Aktiengesellschaft notwendig, die 
Zahl der Verwaltungsräte zu erhöhen. Dies kann etwa eintreten, wenn das Unternehmen 
stark expandiert, wenn man beabsichtigt, die Aktivitäten auch in bisher fremde Bereiche 
auszudehnen oder in Fällen von Fusionen und ähnlichen Reorganisationen und Restruk-
turierungen. Die Überbeanspruchung des bestehenden Verwaltungsrates kann dabei so-
wohl in zeitlicher als auch in fachlicher Hinsicht zutage treten. Die Suche nach neuen 
Verwaltungsräten mit spezifischem Know-how wird sich an den jeweiligen Bedürfnissen 
auszurichten haben.

Der Ersatz eines bisherigen Verwaltungsrates ist wohl die häufigste Ursache dafür, dass 
sich die Generalversammlung mit der Wahl eines neuen Verwaltungsrates zu befassen hat. 
Es spielt dabei keine Rolle, ob ein Rücktritt eingereicht wurde oder ein bestehender Ver-
waltungsrat nicht mehr wiedergewählt wurde.

Bei kotierten Gesellschaften ist gemäss Art. 2 Ziff. 2 VegüV die Generalversammlung un-
abhängig von den Statuten immer zuständig zur Wahl des VR-Präsidenten. Zudem hat sie 
gemäss Art. 2 Ziff. 2 VegüV auch die Mitglieder des Vergütungsausschusses aus den Ver-
waltungsräten einzeln zu wählen.
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Wer ist nun aber für die Suche und die Vorselektion von geeigneten VR-Kandidaten zu-
ständig? Im Gründungsstadium liegt die alleinige Zuständigkeit und Verantwortung bei 
den Gründern. Ist dagegen eine Erweiterungs- oder Ergänzungswahl bzw. im Falle von 
kotierten Gesellschaften die Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses notwen-
dig, obliegt die Vorschlagsverantwortung dem Verwaltungsrat.101 Dies ergibt sich aus 
Art.  716a Abs.  1 Ziff.  6. OR, wonach der Verwaltungsrat für die Vorbereitung der Ge-
neralversammlung zu sorgen hat. Bei öffentlichen Unternehmen übernehmen gelegent-
lich die politischen Parteien diese Suche und Auswahl. Damit ist aber vorbestimmt, dass 
der Verwaltungsrat nicht primär entsprechend den objektiven Anforderungen, sondern 
zwangsläufig eher nach politischen Kriterien zusammengesetzt wird. Viel zielgerichteter 
und objektiver ist der Einsatz einer unabhängigen Findungskommission102 oder eines in-
tegrierten HR-Committees103.

Gemäss Art. 700 Abs. 2 OR hat der Verwaltungsrat den Aktionären in der Einladung zur 
Generalversammlung unter dem Traktandum «Wahlen» entsprechende Anträge zu stel-
len. Um solche Anträge konkret unterbreiten zu können, müssen jedoch zuerst entspre-
chende Kandidaten gesucht und vorselektioniert werden.104 Die Suche nach geeigneten 
VR-Kandidaten ist grundsätzlich auf vier verschiedene Arten möglich, wobei selbstver-
ständlich auch Kombinationen anzutreffen sind:

 – Jedes VR-Mitglied sucht selbst im eigenen Bekanntenkreis;
 – die Suche wird mittels Anzeigen oder Bekanntgabe in Netzwerken ausgeweitet;
 – einzelne oder alle Aktionäre werden gebeten, sich an der Suche zu beteiligen;
 – dritte werden mit der Suche nach geeigneten Kandidaten beauftragt.

Alle Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Bei der beschränkten Suche durch die ein-
zelnen VR-Mitglieder entstehen keine zusätzlichen Kosten und der Suchprozess kann 
weitgehend vertraulich durchgeführt werden; allerdings ist das Suchspektrum sehr be-
grenzt und zudem besteht die Gefahr, dass nur «gleichdenkende» Kandidaten gesucht 
werden. Die Suche mittels Anzeigen in Zeitschriften ist in der Schweiz nur wenig verbrei-
tet, da dies i.d.R. speziell «Mandate-Sammler» anlockt. Schon verbreiteter sind Suchakti-
onen in den Social Media und in Netzwerken, wie z.B. dem VR-Pool105 basierend auf der 
Swiss Board School der Board Foundation106. Hier besteht auch die Möglichkeit, über den 
Female Board Pool gezielt weibliche Kandidaten zu suchen. In Gesellschaften mit weni-

101  Gl.M. Böckli, Aktienrecht, § 13 Rz. 397a, mit dem Hinweis, dass der VR nicht nur über die Wähl-
barkeitsvoraussetzungen zu wachen hat, sondern auch eine nachvollziehbare, sachlich begründete 
Personalpolitik zu betreiben habe.

102  Zur personellen Besetzung der Findungskommission vgl. Müller, VR-Suche, 185 f.
103  Bei HR-Committees können auch externe HR-Spezialisten beigezogen werden, vgl. Müller, HR-

Committees, 323; beim integrierten HR-Committee werden Nominierungs- und Entschädigungs-
ausschuss vereint (entgegen der Empfehlung im Swiss Code zur Trennung) und zudem mit weiteren 
HR-Aufgaben bedacht.

104  Dazu sollte aber, wie bereits vorne unter Ziff. 1.1.5 auf S. 7 ff. ausgeführt, zuerst ein entsprechendes 
Anforderungsprofil erstellt und der Suchprozess definiert werden (vgl. Müller, VR-Suche, 185). Das 
Muster eines solchen Anforderungsprofils findet sich hinten unter Ziff. 11.4 auf S. 772 ff.

105  Dieses Netzwerk bietet einen «VR-Marktplatz» mit offenen  VR-Positionen und kompetenten VR-
Kandidaten bzw. VR-Kandidatinnen. 

106  Die unabhängige Schweizer Stiftung Board Foundation betreibt das International Center for Corpo-
rate Governance (www.icfcg.org), welches seinerseits in Kooperation mit dem IMP-HSG der Univer-
sität St. Gallen die Swiss Board School und den Female Board Pool betreibt.
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gen Aktionären kann es durchaus hilfreich sein, auch die Aktionäre in die Suche einzu-
beziehen, wogegen dies bei grösseren oder kotierten Gesellschaften nicht zu empfehlen 
ist. Schliesslich besteht noch die Möglichkeit, spezialisierte Search-Agenturen107 zu be-
auftragen. Mit dem Beizug von professionellen Beratern verläuft die VR-Suche schneller 
und mit grösserer Aussicht auf Erfolg; allerdings sind damit meist erhebliche Kosten ver-
bunden.108

In der Praxis hat sich folgendes Vorgehen zur erfolgreichen Suche und Auswahl von VR-
Kandidaten bewährt:109

Phase 1: Definition bzw. Aktualisierung des Anforderungsprofils110, um Klarheit zu 
schaffen, welche sozialen und fachlichen Fähigkeiten ein Kandidat mitbrin-
gen sollte und welche Aufgaben ihm zugedacht werden; bei diesen Überle-
gungen ist auch die lang- und mittelfristige Nachfolgeplanung zu aktuali-
sieren.

Phase 2: Entwicklung eines Rekrutierungsplans und Bestimmung der Findungs-
kommission, sofern nicht bereits ein Nominierungs- oder HR-Committee 
für solche Aufgaben vorgesehen ist.111

Phase 3: Systematische Umsetzung des Rekrutierungsplans und dabei gegebenen-
falls Zusammenarbeit mit vorbestimmten Netzwerken oder professionel-
len Beratern.

Phase 4: Sitzung der Findungskommission bzw. des VR-Ausschusses zur Auswer-
tung und Vorselektion der Bewerberinformationen mit dem Ziel, eine Liste 
der möglichen VR-Kandidaten zu erstellen.

Phase 5: Telefonische Kontaktaufnahme mit den vorselektionierten Kandidaten für 
weitere Abklärungen und Terminvereinbarungen.

Phase 6: Treffen der Findungskommission bzw. des VR-Ausschusses mit den VR-
Kandidaten und anschliessend Entscheid über eine Short List.

107  Dazu gehören in alphabetischer Reihenfolge insbesondere folgende professionellen Beratungsunter-
nehmen, die im Rahmen einer Veranstaltung der Swiss Board School über ihre Suchstrategie auf VR-
Ebene Auskunft gaben:
– aebi + kuehni (www.aebi-kuehni.ch)
– Amrop (www.amrop.ch)
– Choice Ltd. (www.choice-ltd.com)
– EgonZehnder (www.egonzehnder.com)
– Heidrick & Struggles (www.heidrick.com)
– Korn/Ferry (www.kornferry.com)
– Roy C. Hitchman (www.roy-hitchman.com)
– Topwork (www.topwork.ch)
– Wilhelm (www.wilhelm-gruppe.ch)
– witena (www.witena.com).

108  Die Honorare sind unterschiedlich, werden aber meist in Relation zum jährlichen VR-Honorar der 
Kandidaten festgelegt.

109  In Anlehnung an Hilb, Integrierte Corporate Governance, 114.
110  Vgl. das Muster eines Anforderungsprofils hinten unter Ziff. 11.4, S. 772 ff.
111  Vgl. das Muster eines Reglements für einen Nominations- und Vergütungsausschuss hinten unter 

Ziff. 11.52, S. 946 ff.
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Phase 7: Einholen von Referenzen und evtl. Assessments der VR-Kandidaten ge-
mäss Short List.

Phase 8: Sitzung der Findungskommission bzw. des VR-Ausschusses zur Antragstel-
lung an den Verwaltungsrat mit maximal drei Kandidaten für einen VR-Sitz.

Phase 9: Treffen des Verwaltungsrates mit den vorgeschlagenen letzten VR-Kandi-
daten und anschliessend VR-Entscheid über den konkreten Antrag an die 
Generalversammlung.

Phase 10: Nach der Wahl durch die GV Dokumentation des neuen VR-Mitglieds und 
gezieltes Programm zur Einführung.

Umgekehrt stellen sich insbesondere die Absolventen von VR-Kursen112 die Frage, wie 
sie mit vernünftigem Aufwand zu einem VR-Mandat ohne übermässige Risiken gelangen 
können. Nach Angaben der massgebenden Beratungsunternehmen sind zurzeit weibliche 
VR-Kandidaten mit mehrjähriger Erfahrung als CEO in einem internationalen Unterneh-
men sehr gesucht. Wer dieses Profil nicht erfüllt, muss zuerst auf den «Radar» der Bera-
tungsunternehmen gelangen. Dies kann durch Teilnahme an Netzwerkveranstaltungen, 
durch Referate oder Publikationen geschehen. Die unaufgeforderte Zustellung eines Le-
benslaufs bzw. einer Blindbewerbung hilft i.d.R. nicht weiter. Sodann müssen die Interes-
senten für ein VR-Mandat klar aufzeigen können, welchen Mehrwert sie einem Unterneh-
men bringen. Schliesslich sollten die Interessenten bei entsprechenden Anfragen kritisch 
bleiben und vor der Mandatsübernahme eine entsprechende Prüfung durchführen.113

Nach welchen Kriterien hat in der Folge die Vorselektion der Kandidaten zu erfolgen? 
Eine erste Hürde, die jeder künftige Verwaltungsrat zu nehmen hat, ist die Erfüllung der 
Wählbarkeitsvoraussetzungen, wozu sowohl die gesetzlichen als auch die statutarischen 
zu zählen sind.114 Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Verträglichkeit mit dem bisheri-
gen Verwaltungsrat; Rivalität oder gar Feindschaft verunmöglichen die notwendige Zu-
sammenarbeit innerhalb des Gremiums. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Fähigkeit, 
die übertragenen Pflichten zu erfüllen. Besonders zu nennen sind dabei die fachlichen Fä-
higkeiten; neben besonderem Know-how spielen aber auch die Team- und Kommunika-
tionsfähigkeit sowie die berufliche Vernetzung eine gewichtige Rolle. Spezielle Qualifika-
tionen wird der potenzielle Verwaltungsrat dann vorzuweisen haben, wenn er innerhalb 
des Verwaltungsrates mit besonderen Aufgaben betraut werden soll (Mitglied eines Aus-
schusses, Zuständigkeit für das Finanzwesen etc.) oder wenn er zur Erfüllung spezifischer 
Aufgaben berufen wird (Durchführung einer Restrukturierung, eines Turnaround, einer 
Sanierung etc.).

Als generelle Kriterien werden – wie bereits erwähnt – etwa folgende genannt:115

 – Grundkenntnisse der Rechnungslegung («basic financial understanding»; ergibt sich 
aus der Verantwortung des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss);

112  Z.B der sechsteilige VR-Intensivkurs der Swiss Board School (vgl. www.boardfoundation.org).
113  Vgl. dazu das Muster zur Prüfung der Mandatsübernahme hinten unter Ziff. 11.45, S. 930 ff.
114  Vgl. dazu vorne Ziff. 1.2, S. 13 ff.
115  Vgl. Böckli, Aktienrecht, §  13 Rz.  38  ff., unter Verweisung auf Roth Pellanda, Organisation, 

130 ff. – Weiter gehen namentlich die Kriterien für die Mitglieder eines Prüfungsausschusses; vgl. 
dazu Art. II./23. Abs. 2 des Swiss Code of Best Practice. 
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 – Grundkenntnisse der rechtlichen Zusammenhänge (ergibt sich aus dem Pflichten-
gefüge und der Haftung des Verwaltungsrats);

 – Grundkenntnisse der wirtschaftlichen Zusammenhänge.

Bei Publikumsgesellschaften bestehen gewisse Offenlegungspflichten, die Rückschlüsse 
auf die persönliche Qualifikation der Verwaltungsratsmitglieder zulassen.116

Bei der Auswahl von Verwaltungsratsmitgliedern ist ferner darauf zu achten, dass ver-
schiedene Rollenfunktionen im Gremium vertreten sind.117 Für international tätige Un-
ternehmen ist sodann eine Zusammensetzung des Verwaltungsrats wichtig, die auch mul-
tikulturelle Kompetenzen zusammenführt. Je nach der Unternehmenstätigkeit müssen 
verschiedene fachliche Kompetenzbereiche im Verwaltungsrat vertreten sein, damit die-
ser seine Gestaltungs- und Controllingfunktion erfolgreich erfüllen kann. Dazu kommen 
Rollenfunktionen, welche den Diskussions- und Entscheidungsfindungsprozess im Gre-
mium beeinflussen und ausbalancieren.118

Bei der Wahl eines Verwaltungsrates wird insbesondere bei kleineren Unternehmungen 
noch sehr stark auf persönliche Kriterien abgestellt, dagegen werden fachliche Vorausset-
zungen zurückgestellt. Im Interesse der Gesellschaft sollten jedoch Wissen und Erfahrung 
der Kandidaten den Ausschlag für eine Wahl geben.

1.3.2 Einladung zur Generalversammlung

Im besten Fall hat die Vorselektion zum Ergebnis geführt, dass mehrere Verwaltungs-
ratskandidaten in die engere Auswahl gezogen werden. Es gehört nun zu den Aufgaben 
des amtierenden Verwaltungsrates, gestützt auf die Vorselektion der Generalversamm-
lung einen Antrag zur Wahl eines oder mehrerer VR-Kandidaten zu unterbreiten. Dazu 
sind die entsprechenden Kandidaten zur nächsten Generalversammlung einzuladen, ins-
besondere dann, wenn sie nicht bereits als Aktionäre an der Generalversammlung teilneh-
men. Grundsätzlich ist es allerdings auch möglich, einen nicht anwesenden Kandidaten 
zu wählen. Dann haben die Aktionäre aber keine Möglichkeit zur direkten Fragestellung 
an den Kandidaten.

Die Verwaltungsratskandidaten sind möglichst früh anzufragen, ob sie gegebenenfalls zu 
einer Mandatsübernahme bereit wären.119 Damit steht im Falle einer Absage genügend 
Zeit für eine weitere Suche zur Verfügung. Zu beachten ist auch, dass ein ernsthafter Kan-
didat seine Entscheidung nicht ohne genauere Prüfung fällen wird und deshalb entspre-
chend Zeit benötigt.120 Dazu ist es unerlässlich, sich ein genaues Bild über die Gesell-

116  Ziff. 3.1 ff. RLCG.
117  Vgl. Hilb, Integrierte Corporate Governance, 70, der folgende Rollenfunktionen unterscheidet: Coa-

ching-Funktion, Gestaltungs-Funktion, Know-how-Funktion, Controlling-Funktion, Netzwerk-
Funktion, Balancierungs-Funktion .

118  Hilb, Integrierte Corporate Governance, 82 ff., unterscheidet hier etwa den «kritischen Denker», 
den «kreativen Denker», den «Board-Networker» usw.

119  Da niemand gegen seinen Willen in dieses Gremium gewählt werden kann, empfiehlt es sich zur Ver-
meidung von Überraschungen an der Generalversammlung, vorab die Kandidaten zu informieren. 
Ziel ist es, möglichst schon vor der Versendung der Einladungen eine Stellungnahme zu erhalten.

120  Vgl. dazu auch die Auflistung der zu prüfenden Punkte hinten unter Ziff. 6.2.1, S. 408 ff.
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schaft zu machen.121 Neben der bisherigen Entwicklung, dem momentanen Stand und 
den Zukunftsplänen dürften insbesondere die personelle Zusammensetzung von Aktio-
nariat und Verwaltungsrat und die finanzielle Situation der Gesellschaft von entscheiden-
der Bedeutung sein. Mit Vorteil werden alle diese Punkte, insbesondere auch die Frage der 
Bereitschaft des potenziellen Verwaltungsrates, in einem persönlichen Gespräch mit dem 
bestehenden Gesamtverwaltungsrat geklärt.

In administrativer Hinsicht ist darauf zu achten, dass einem künftigen Verwaltungsrat, der 
noch nicht Aktionär ist, mit der Einladung zur Generalversammlung auch eine Zutritts-
berechtigung ausgestellt wird. Im Falle von speziell beaufsichtigen Gesellschaften, wie z.B. 
Banken oder Luftfahrtunternehmen, sollte zudem vorab von den Kandidaten ein aktuel-
ler Betreibungs- und Zentralstrafregisterauszug verlangt werden.

Empfehlungen:
Verwaltungsratskandidaten sollten zur Generalversammlung eingeladen werden, an der sie ge-
wählt werden sollen. Es muss ihnen dazu – wenn sie nicht schon Aktionär sind – eine Zutritts-
berechtigung ausgestellt werden.

1.3.3 Auskunftspflicht

Den Aktionären sollte im Rahmen der Wahlvorbereitung an der Generalversammlung 
die Möglichkeit eingeräumt werden, direkte Fragen an die Kandidaten zu richten. Der 
Schwerpunkt der Fragen dürfte dabei insbesondere beim bisherigen Werdegang, den 
Qualifikationen und der hinter der Übernahme des Amtes stehenden Motivation liegen. 
Selbstverständlich steht es im Ermessen des Kandidaten, Fragen nicht zu beantworten; 
keinesfalls kann er zu Aussagen gezwungen werden. Ein Nichtbeantworten oder auch die 
nur verschleiernde Beantwortung dürften dann allerdings bei der Wahl negativ gewertet 
werden. Die Generalversammlung hat zu beachten, dass die gestellten Fragen die Persön-
lichkeitsrechte des Kandidaten nicht tangieren.

Das Auskunftsrecht dürfte besonders dann Bedeutung erlangen, wenn die Generalver-
sammlung aus ihren Reihen einen Kandidaten vorschlägt. In diesem Fall stehen nämlich 
keine Vorabinformationen zur Verfügung. Schwieriger wird es, wenn am Versammlungs-
tage ein Nichtanwesender vorgeschlagen wird. Die Generalversammlung ist dann näm-
lich gezwungen, ohne direkte Kenntnis des Kandidaten abzustimmen.

Auf der anderen Seite muss auch der Umfang der Auskunftspflicht der Gesellschaft gegen-
über dem Kandidaten näher betrachtet werden. An sich stellt sich dieses Problem nur dann, 
wenn der designierte Verwaltungsrat mit der Gesellschaft noch nicht vertraut ist oder Zu-
satzinformationen verlangt. Grundsätzlich sind alle Auskünfte zu erteilen, die auch den 
Aktionären zur Verfügung stehen. Bei weiter gehenden Anfragen muss das Problem da-
durch gelöst werden, dass zwischen der Gesellschaft und dem interessierten VR-Kandida-
ten eine entsprechende Geheimhaltungserklärung mit Konventionalstrafe abgeschlossen 
wird. Ein seriöser Verwaltungsrat wird eine Wahl jedenfalls nur dann annehmen, wenn 
er genügend über die Gesellschaft informiert ist. Welche Informationen zur Vorprüfung 

121  Dies kann durchaus haftungsrelevant sein, wenn der neue Verwaltungsrat bei seriösen Abklärungen 
auf Missstände gestossen wäre oder hätte stossen oder die Wahl hätte ablehnen müssen (wegen man-
gelnder Fähigkeiten, Interessenkonflikten o.Ä.).
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der Mandatsübernahme benötigt werden und welche Fragen konkret zu stellen sind, er-
gibt sich aus dem Muster 11.45 hinten, S. 930 ff.

1.3.4 Abstimmung

Nach Art. 703 OR fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wah-
len, soweit das Gesetz oder die Statuten es nicht anders bestimmen, mit der absoluten 
Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen.122 Es spielt demnach ohne anderslautende sta-
tutarische Vorschrift keine Rolle, ob nun alle, nur die Hälfte oder gar nur 10% aller Aktien 
vertreten sind. Eine Wahl kommt gültig zustande, wenn mehr als die Hälfte aller vertrete-
nen Aktienstimmen für den Kandidaten abgegeben werden. Eine einzige Stimme über der 
Hälfte genügt. Stimmenthaltungen wirken somit wie Gegenstimmen!

Die Durchführung von Wahlen ist für die Aufrechterhaltung der Gesellschaft auf längere 
Frist gesehen von unabdingbarer Bedeutung. Dies ergibt sich schon aus dem Umstand, 
dass die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates (Art. 710 OR) und jene der Re-
visionsstelle (Art. 730a Abs. 1 OR) beschränkt ist und somit in gewissen zeitlichen Rhyth-
men entweder Bestätigungs- oder Neuwahlen abgehalten werden müssen.123

Da also Wahlen periodisch stattzufinden haben, dabei aber oftmals Probleme hinsicht-
lich des Abstimmungsmodus entstehen, stellt sich die Frage, ob dieses Prozedere nicht in-
stitutionalisiert werden soll. Dies wäre beispielsweise im Rahmen eines Reglements zur 
Durchführung der Generalversammlung möglich. Hervorzuheben ist, dass die Festlegung 
des Wahlverfahrens der Zustimmung der absoluten Mehrheit in der Generalversamm-
lung bedarf. Unabhängig von der Festlegung des Wahlverfahrens in einem speziellen Re-
glement hat sich die Generalversammlung bezüglich einiger Grundsätze zur Wahldurch-
führung festzulegen:

 – Konsequenzen bei Nichtzustandekommen einer Wahl: Es besteht die Möglichkeit, 
die Wahl zu wiederholen oder sie abzubrechen.

 – Art der Abstimmung: Die Generalversammlung muss sich entscheiden, ob Wahlen 
offen oder geheim durchgeführt werden.

 – Quoren: Die Generalversammlung muss darüber Klarheit haben, ob nur das gesetz-
liche Minimum (absolute Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen) oder allenfalls 
qualifizierte Resultate gemäss Statuten verlangt werden.124

 – Wahlleitung: Grundsätzlich steht es dem Präsidenten des Verwaltungsrates zu, die 
Generalversammlung zu leiten und dementsprechend auch Wahlen durchzuführen. 
Unternehmensspezifische Besonderheiten oder andere Gründe können aber dazu 
führen, dass eine andere Person mit dieser Aufgabe betraut werden soll. Üblich ist, 
dass der Präsident des Verwaltungsrates die Versammlungsleitung einem anderen 
Mitglied überträgt, wenn es um die Wahl seiner Person geht.

122  Zum «cumulative voting» vgl. Böckli, Aktienrecht, § 13 Rz. 80 f.
123  Zu den Konsequenzen bei Nichtvornahme von Wahlen trotz Ablauf der Amtszeit vgl. hinten 

Ziff. 1.8.2, S. 54 ff.
124  Zur Problematik von statutarischen Quorumsvorschriften für Wahlen vgl. eingehend Böckli, Akti-

enrecht, § 12 Rz. 420 ff. Die Auffassung, dass für die Wahl der notwendigen Gesellschaftsorgane auch 
statutarisch kein qualifiziertes Quorum eingeführt werden kann, lässt sich mit der zwingenden Not-
wendigkeit einer Beschlussfassung darüber begründen.
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 – Wahlprozedere: Betreffend die Durchführung von Wahlen schweigt sich das Gesetz 
aus. Dies bedeutet, dass der Generalversammlung grundsätzlich ein weiter Spielraum 
offensteht. Auf alle Fälle ist es wichtig, dass man sich schon vor der Durchführung 
der Wahlen über das zu wählende Vorgehen einigt.125 Sichergestellt werden muss, 
dass eine unverfälschte Willenskundgabe der Aktionäre möglich ist und dass alle Ak-
tionäre gleich behandelt werden.

 – Stimmabgabe: Stehen mehr Kandidaten zur Verfügung als Sitze vakant sind, so gibt 
es für den ersten Wahlgang verschiedene Verfahrensmöglichkeiten. Erstens kann vor-
gesehen werden, dass jeder Stimmberechtigte nur so viele Stimmen abgeben kann, 
wie Sitze vakant sind; zweitens kann das Wahlverfahren vorsehen, dass pro Abstim-
mungsgang jeder Stimmberechtigte nur eine Stimme abgeben kann. Und drittens 
wäre es denkbar, dass jeder Stimmberechtigte nur so viele Stimmen zur Verfügung 
hat, wie es der Anzahl Kandidaten minus eins entspricht. Bei den folgenden Wahl-
gängen ist man nicht an das Verfahren des ersten Wahlganges gebunden.

Empfehlung:
Sofern das Wahlverfahren nicht in Reglementen der Gesellschaft festgelegt wird, sollte der Vor-
sitzende vor der Wahl das anzuwendende Verfahren erläutern und durch die Generalversamm-
lung genehmigen lassen. Damit wird einerseits das Wahlprozedere vereinfacht, und andererseits 
kann dadurch die Gefahr von Anfechtungs- oder gar Nichtigkeitsklagen reduziert werden. Bei 
Protesten über die Durchführung der Wahlen ist unverzüglich das gewählte Vorgehen geneh-
migen zu lassen, Ordnungs- und Wiedererwägungsanträge sind jeweils sofort zu behandeln.126

Kann über einen Kandidaten abgestimmt werden, der nicht anwesend ist? Dieser Fall tritt 
dann ein, wenn entsprechende Wahlvorschläge an der Generalversammlung von Aktio-
nären vorgebracht werden. Grundsätzlich ist dazu festzuhalten, dass den an- wie auch die 
abwesenden Kandidaten die Möglichkeit offensteht, die Annahmeerklärung nicht abzu-
geben. Durch eine Wahl an sich werden die Rechte des abwesenden Kandidaten somit 
nicht beschnitten, und es spricht nichts dagegen, dass eine solche Wahl gültig durchge-
führt werden kann.

Es stellt sich auch die Frage, ob ein Verwaltungsrat bei Neu- oder Wiederwahlen für sich 
selbst stimmen kann. Rechtlich ist dies an sich kein Problem, da er seine Stimme als Aktio-
när und nicht als Verwaltungsrat abgibt und das Aktienrecht nur für den Beschluss der 
Generalversammlung über die Entlastung, nicht aber über die Wahl von Verwaltungsrats-
mitgliedern einen Stimmrechtsausschluss der Betroffenen festlegt. 

In der Praxis taucht oftmals das Problem auf, dass in den Statuten zwar eine fixe Amts-
dauer festgelegt ist, aus bestimmten Gründen aber vorgezogene Wahlen durchgeführt wer-
den sollen. Gegner einer vorzeitigen Wahl vertreten dann bisweilen den Standpunkt, dass 
die vorgegebene Amtsdauer fest sei und deshalb vor deren Ablauf keine Wahlen mehr 
durchgeführt werden könnten. Dem ist selbstverständlich nicht so! Auch während ei-

125  Hinten unter Ziff. 11.102, S. 1153 ff. ist eine ausführliche Checkliste für das Wahlverfahren abge-
druckt; damit kann unter Berücksichtigung aller Eventualitäten eine Wahl korrekt durchgeführt wer-
den. Es sei jedoch auch an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieser Verfahrensvor-
schlag nur eine Möglichkeit unter vielen darstellt.

126  Zu den Befugnissen des Vorsitzenden vgl. Böckli, Leitungsbefugnisse, passim.
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ner laufenden Amtsperiode können Wahlen durchgeführt werden.127 Somit beginnt un-
mittelbar eine neue (ordentliche) Amtsdauer für den Gewählten zu laufen. Aktuell wird 
diese Fragestellung etwa bei Holdinggesellschaften, bei denen für alle Tochtergesellschaf-
ten gleichzeitig eine Generalversammlung durchgeführt werden soll.

Empfehlung:
Bei Holdinggesellschaften, bei denen die Generalversammlungen mehrerer Tochtergesellschaf-
ten gleichzeitig durchgeführt werden sollen, empfiehlt es sich, die Amtsdauer und den Amtsbe-
ginn der Verwaltungsratsmitglieder in den jeweiligen Statuten zu koordinieren, um von vorn-
eherein Diskussionen bezüglich der Zulässigkeit vorgezogener Wahlen auszuschliessen. 

Bei börsenkotierten Gesellschaften sind zusätzlich insbesondere folgende Vorschriften der 
Verordnung gegen übermässige Vergütung (VegüV) zu beachten:

 – Über die Wahl der VR-Mitglieder ist zwingend einzeln abzustimmen (Art. 3 Abs. 1 
VegüV).

 – Die Aktionäre müssen die Möglichkeit haben, dem unabhängigen Stimmrechts-
vertreter auch elektronisch Vollmachten und Weisungen zu erteilen (Art. 9 Abs. 1 
VegüV).

 – Hat der unabhängige Stimmrechtsvertreter keine Weisungen erhalten, so enthält er 
sich der Stimme (Art. 9 Abs. 2 VegüV).

 – Die Organ- und die Depotstimmrechtsvertretung nach den Artikeln 689c und 689d 
OR sind unzulässig. (Art. 11 VegüV).

1.3.5 Annahmeerklärung

Mit der Wahl alleine ist der angehende Verwaltungsrat noch nicht rechtsgültig in sein 
Amt eingesetzt. Zusätzlich ist zwingend die Annahmeerklärung durch den Gewählten er-
forderlich.128 Ist der nominierte Kandidat an der Generalversammlung anwesend, kann 
dies durch die direkte mündliche Bekanntgabe («Ich nehme die Wahl an») geschehen, 
die protokolliert wird. Die Handelsregisterbehörden akzeptieren auch die (Mit-)Unter-
zeichnung der Handelsregister-Anmeldung als konkludente Annahmeerklärung. Selbst-
verständlich kann sich der Anwesende aber auch eine Bedenkzeit ausbedingen, innerhalb 
der er die definitive Entscheidung treffen will. Eine Pflicht zur Annahme der Wahl besteht 
ohnehin – auch für die bisherigen Aktionäre – nicht.129 Ist der nominierte Kandidat nicht 
anwesend, muss ihm das Ergebnis mitgeteilt werden, und er hat in der Folge seine Ent-
scheidung (vorzugsweise schriftlich) bekanntzugeben. Sinnvollerweise wird jedoch die 
Annahmeerklärung (unter dem Vorbehalt der allfälligen Wahl) vorgängig schriftlich ein-
geholt. Mit Abgabe der Annahmeerklärung wird der nominierte Verwaltungsratskandi-
dat zum Verwaltungsrat.

127  Dies ergibt sich einerseits aus dem unentziehbaren Recht der Generalversammlung, den Verwal-
tungsrat zu wählen, und andererseits aus der Qualifikation des Verwaltungsratsmandates (vgl. hin-
ten Ziff. 1.5, S. 39 ff.).

128  Vgl. Böckli, Aktienrecht, §  13 Rz.  47; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, §  27 N  23; Plüss, 
Rechtsstellung, 29. Ein Muster einer Annahmeerklärung befindet sich hinten in Ziff. 11.9, S. 789).

129  Ein Amtszwang kann auch nicht auf statutarischer Ebene eingeführt werden, da dies Art. 680 OR wi-
dersprechen würde: vgl. Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, § 27 N 24.
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Zu prüfen ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob Kandidaten gewisse Bedingungen 
für eine Wahlannahme stellen dürfen. Diese Frage wird dann aktuell, wenn ein Kandidat 
nicht mit einem bereits gewählten Verwaltungsrat oder einem anderen Kandidaten zu-
sammenarbeiten will. Im Hinblick auf die ohnehin nach der Wahl abzugebende Annah-
meerklärung sind solche Bedingungen in der Praxis ohne Belang. Steht die Zusammen-
setzung des Verwaltungsrates aufgrund der Wahl fest, ist es dem Verwaltungsrat immer 
noch freigestellt, ob er die Annahmeerklärung unterzeichnen will oder nicht; mit ande-
ren Worten, der Kandidat kann auch noch zu diesem Zeitpunkt die Erfüllung seiner Be-
dingungen überprüfen. Die Annahmeerklärung selbst kann aber nicht mit einer Bedin-
gung versehen werden.

1.3.6 Der stille Verwaltungsrat

Als stiller Verwaltungsrat wird eine Person bezeichnet, welche zwar ordnungsgemäss von 
der Generalversammlung zum Verwaltungsrat gewählt worden ist und diese Wahl auch 
angenommen hat, aber – meistens absichtlich – nicht im Handelsregister eingetragen und 
publiziert worden ist.130 Der stille Verwaltungsrat hat dieselben Rechte und Pflichten wie 
ein eingetragener Verwaltungsrat. Auch bezüglich der straf- und zivilrechtlichen Haftung 
bestehen keine Unterschiede.131

Der Kontrolle durch die Handelsregisterführer entgehen all jene Verwaltungsräte, die 
zwar ordnungsgemäss gewählt, nicht aber im Handelsregister eingetragen sind. Dies be-
deutet für Dritte, dass sie die Existenz eines stillen Verwaltungsrates nur von den Aktio-
nären oder aus den Protokollen erfahren können.

Neben dem Verwaltungsrat gemäss Gesetz (gültig gewählt und im Handelsregister ein-
getragen) und dem stillen Verwaltungsrat (gültig gewählt, aber nicht im Handelsregis-
ter eingetragen) werden noch der verdeckte Verwaltungsrat und der Verwaltungsrat in-
folge Kundgabe unterschieden.132 Der verdeckte Verwaltungsrat ist weder offiziell gewählt 
noch im Handelsregister eingetragen; er handelt demnach lediglich als faktisches Organ. 
Als verdeckter Verwaltungsrat tritt bspw. der Allein- oder Hauptaktionär in Erscheinung, 
wenn er sich in die Geschäftsführung einmischt oder an organtypischen Entscheidungen 
mitwirkt; ebenso in Konzernverhältnissen die Organe einer Obergesellschaft, die Mass-
nahmen zur Durchsetzung der einheitlichen Leitung treffen.133 − Wichtiger als die Be-
griffsbildung ist allerdings das Vermeiden solcher Irregularitäten bzw. sind die Haftungs-
folgen; auch der stille und der verdeckte Verwaltungsrat haften für ihre Tätigkeit wie für 

130  Vgl. dazu ausführlich Sauber, 52 und Böckli, Aktienrecht, §  13 Rz.  91; Forstmoser/Meier-
Hayoz/Nobel, § 28 N 181/182; Wernli/Rizzi, in: Basler Kommentar, N 29 zu Art. 707 OR. – Da-
durch verletzen die Beteiligten die gesetzliche Anmeldepflicht von Art. 641 Ziff. 9 OR und wohl auch 
Art. 153 StGB; Böckli, Aktienrecht, § 13 Rz. 91.

131  Ebenso Roth, Teil 11 Kap. 2, 2. In der Zusammenfassung von Sauber, 151 f., wird ausdrücklich fest-
gehalten, dass dies sowohl für das gesellschaftsinterne als auch für das gesellschaftsexterne Verhält-
nis gilt.

132  Vgl. Sauber, 35.
133  Zum Ganzen ausführlicher Böckli, Aktienrecht, § 13 Rz. 92 ff. mit weiteren Hinweisen, auch auf 

neuere Bundesgerichtsentscheide (BGE 128 III 29, 4C.107/2005 vom 29.6.2005 und 4A.507/2007 
vom 22.2.2008).
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ihre Unterlassungen.134 Behauptet jemand von sich oder einem anderen, er sei Verwal-
tungsrat einer Gesellschaft, und wird dies von der Gesellschaft selbst toleriert oder sogar 
unterstützt, so wird diese Person als Verwaltungsrat infolge Kundgabe bezeichnet. Sowohl 
der verdeckte Verwaltungsrat wie auch der Verwaltungsrat infolge Kundgabe haben keine 
formelle Organfunktion.

Empfehlung:
Es ist sicherzustellen, dass neu gewählte Verwaltungsratsmitglieder innert nützlicher Frist zur 
Eintragung ins Handelsregister angemeldet werden.

1.3.7 Suppleanten

In der Praxis wurden gelegentlich sog. Suppleanten gewählt und im Handelsregister einge-
tragen. Diese VR-Ersatzmitglieder sollten dann und nur solange im Verwaltungsrat mit-
wirken, als ein anderes VR-Mitglied an seiner Funktionsausübung verhindert ist. Im Ge-
setz sind Suppleanten nicht vorgesehen. Unklar ist deshalb, ob ein Suppleant für jedes 
VR-Mitglied einspringen kann oder ob er nur zur Vertretung eines bestimmten VR-Mit-
glieds berechtigt ist. Die Zulässigkeit von Suppleanten wird von der Lehre mehrheitlich 
bejaht.135 Im Handelsregister werden Suppleanten hingegen seit dem Jahre 2011 nicht 
mehr eingetragen.136 

Um seiner Aufgabe gerecht werden zu können, müsste ein Suppleant dieselben Informa-
tionen wie die übrigen VR-Mitglieder haben. Zudem sollte der Suppleant, sobald ein an-
deres VR-Mitglied ausfällt, sofort für dieses einspringen können. Die Figur des Supple-
anten ist damit widersprüchlich:137 Einerseits sollte er alle Rechte und Pflichten eines 
Verwaltungsrats haben, gleichzeitig kommt ihm jedoch zunächst kein Teilnahme- und 
Stimmrecht zu. Erst im Fall der Verhinderung eines anderen VR-Mitglieds nimmt er für 
dieses an der VR-Sitzung teil. Obwohl der Suppleant nur zum Teil zur Willensbildung bei-
trägt, ist er aber grundsätzlich als Organ zu betrachten. Als solches hat er dieselben Pflich-
ten wie die übrigen VR-Mitglieder und haftet auch entsprechend.138 Den Suppleanten 
kann also eine gleichsam latente Verantwortlichkeit für Vorgänge zum Schaden der Ge-
sellschaft treffen, die sich ausserhalb seiner Mitwirkung abgespielt haben.139 

Die widersprüchliche Situation beim Einsatz von Suppleanten ist rechtlich kaum lösbar 
und die Haftungsfolgen sind zudem für die Betroffenen unbefriedigend. Die Bestellung 
von Suppleanten ist deshalb in Übereinstimmung mit Zihler/Krähen-bühl140 generell 
abzulehnen.

134  Zur zivilrechtlichen Haftung vgl. hinten unter Ziff.  4.1.6, S. 352 ff. Die Haftung wird betont von 
Böckli, Aktienrecht, § 13 Rz. 93.

135  Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, § 28 N 189 ff.; Krneta, N 298 ff.; a.M. Zihler/Krähenbühl, 
74.

136  Zihler/Krähenbühl, 74; Forstmoser, Organisation, § 11 N 49. 
137  Müller/Thalmann, 14.
138  Böckli, Aktienrecht, § 13 Rz. 99a und b, sowie auch Wernli/Rizzi, in: Basler Kommentar, N 28 zu 

Art. 707 OR; anders wohl Homburger, in: Zürcher Kommentar, N 49 ff. zu Art. 707 OR; Forstmo-
ser/Meier-Hayoz/Nobel, § 28 N 189 ff.; Krneta, N 298 ff.

139  A.M. Krneta (Anm. 1), N 305. 
140  Zihler/Krähenbühl, 74; ebenso Müller/Thalmann, 14.
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1.3.8 Der delegierte Verwaltungsrat nach Art. 762 OR

Art.  762 Abs.  1 OR bietet die Möglichkeit, statutarisch einer Körperschaft des öffentli-
chen Rechts (wie Bund, Kanton oder Gemeinden) die Befugnis einzuräumen, Vertreter in 
den Verwaltungsrat zu delegieren, ohne dass diese oder die Körperschaft des öffentlichen 
Rechts Aktionäre sein müssen.141 Die entsprechende Statutenbestimmung kann nicht nur 
bei der Gründung, sondern auch noch später aufgenommen werden. Soweit dadurch die 
Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft nicht eingeschränkt wird, genügt dazu die absolute 
Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen.142 Die Statuten können vorsehen, dass die öf-
fentliche Körperschaft nicht nur ein einzelnes, sondern auch mehrere VR-Mitglieder oder 
sogar den ganzen Verwaltungsrat bestellen kann.143

Im gleichen Artikel wird klargestellt, dass die delegierten Vertreter im Verwaltungsrat we-
der durch die Generalversammlung gewählt noch abberufen werden können. Die öffent-
lich-rechtliche Körperschaft kann also ohne Mitwirkung der Generalversammlung einen 
delegierten Verwaltungsrat bestimmen und auch selbst wieder der Funktion entheben.144 
Grundsätzlich haben diese delegierten Verwaltungsräte die gleichen Rechte und Pflichten 
wie die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates,145 doch haftet für sie zusätzlich die öf-
fentliche Körperschaft, die sie eingesetzt hat.146

Da die Vertreter der öffentlich-rechtlichen Körperschaft des öffentlichen Rechts konkrete 
Rechte und Pflichten gegenüber der Gesellschaft haben, stehen sie mit dieser offensicht-
lich in einem Rechtsverhältnis. Ein Vertrag kann dies nicht sein, da zwischen den Parteien 
keinerlei Willenserklärungen ausgetauscht wurden und auch keine stillschweigende Ver-
tragsschliessung im Sinne von Art. 6 OR angenommen werden kann.147 Der Generalver-
sammlungsbeschluss zur Aufnahme einer entsprechenden statutarischen Grundlage kann 
nicht als Offerte der Gesellschaft verstanden werden, da sich die Statutenbestimmung di-
rekt an die Körperschaft des öffentlichen Rechts und nicht an den abgeordneten Vertreter 
im Verwaltungsrat richtet. Hier zeigt sich in besonderem Masse, dass es sich beim Grund-
verhältnis eines Verwaltungsratsmitglieds zur Gesellschaft nicht um einen privatrechtli-
chen Vertrag, sondern um ein spezielles organschaftliches Verhältnis im Sinne des Gesell-
schaftsrechts handeln muss.148

Die öffentliche Körperschaft ist gegenüber dem delegierten Verwaltungsrat genau gleich 
weisungsberechtigt, wie wenn sie mit ihm einen entsprechenden Mandatsvertrag abge-
schlossen hätte.149 Derartige Weisungen sind demnach nur insoweit verbindlich, als sie 

141  Vgl. für den Bund Schedler/Müller/Sonderegger, 90. 
142  Ebenso Wernli/Rizzi, in: Basler Kommentar, N 10 zu Art. 762 OR.
143  Wernli/Rizzi, in: Basler Kommentar, N 11 zu Art. 762 OR.
144  Lips-Rauber, 22; allerdings kann auch bloss ein verbindliches Vorschlagsrecht vorgesehen werden.
145  Vgl. Steiner, 143 ff.; Wernli/Rizzi, in: Basler Kommentar, N 1 zu Art. 762 OR.
146  Ausdrücklich vorgesehen in Art. 762 Abs. 4 OR. Eine vertiefte Darstellung der haftungsrechtlichen 

Risiken der Vertretung des Staates im Verwaltungsrat von Aktiengesellschaften findet sich bei Forst-
moser/Jaag, Der Staat als Aktionär, Zürich 2000. 

147  Ebenso schon von Steiger, 220, doch ignoriert er diesen Sonderfall und stellt allgemein fest, dass es 
sich beim Rechtsverhältnis zwischen Verwaltungsrat und Gesellschaft um ein Mandat im Sinne von 
Art. 394 ff. OR handle.

148  Müller, Verwaltungsrat als Arbeitnehmer, 79. A.M.Wernli/Rizzi, in: Basler Kommentar, N 15 zu 
Art. 762 OR.

149  Dazu ausführlich hinten Ziff. 6.3.1 auf S. 416 f.
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nicht gegen Gesetz, Statuten oder die Interessen der Gesellschaft verstossen und dem Ver-
waltungsrat keine einseitigen, verbindlichen Vorgaben im Bereich seiner unübertragba-
ren und unentziehbaren Aufgaben gemäss Art. 716a OR machen.150 Umgekehrt darf der 
nach Art. 762 OR delegierte Verwaltungsrat gegenüber der öffentlichen Körperschaft nur 
soweit Informationen offenlegen, als das Gesellschaftsinteresse nicht geschädigt wird.151

1.4 Recht auf einen Verwaltungsratssitz

1.4.1 Das Anrecht der Aktionärsgruppen

Bestehen in Bezug auf Stimmrecht oder vermögensrechtliche Ansprüche der Aktionäre 
mehrere Kategorien von Aktien, so ist gemäss Art. 709 Abs. 1 OR den einzelnen Aktio-
närskategorien in den Statuten die Wahl wenigstens eines Vertreters in den Verwaltungs-
rat zu sichern.152 Wie dieser Statuteninhalt im konkreten Einzelfall auszusehen hat, wird 
vom Gesetz nicht explizit ausgeführt. Wegleitend in dieser Frage ist immer noch ein äl-
terer Bundesgerichtsentscheid aus dem Jahre 1940.153 Die Aktionärsgruppen haben da-
nach kein direktes Entsenderecht in den Verwaltungsrat, sondern lediglich ein Vorschlags-
recht, das aber grundsätzlich mit verbindlicher Wirkung ausgestattet ist. In die Statuten 
ist demnach eine Bestimmung aufzunehmen, wonach es den Aktionären der verschiede-
nen Aktienkategorien möglich ist, in einer auf diese Personen beschränkten Versamm-
lung (im Sinne einer Sondergeneralversammlung) ihren Vertreter im Verwaltungsrat zu 
bestimmen. In einer ordentlichen oder ausserordentlichen Generalversammlung der Ge-
sellschaft als Ganzes werden sodann die betreffenden Vertreter zur Wahl vorgeschlagen. 
Die Wahl durch die Gesamtgeneralversammlung gilt als zwingend; aus Natur und Bedeu-
tung von Art. 709 OR lässt sich leicht folgern, dass eine Ablehnung nur aus wichtigem 
Grund erfolgen darf.154 Wird keine Wahl durch die Sondergeneralversammlung oder die 
Generalversammlung angesetzt, erfolgt die Ablehnung grundlos oder ist der angeführte 
Grund nicht wichtig, so muss den Betroffenen die Möglichkeit einer Klage auf Durchfüh-
rung bzw. Anerkennung der Wahl zur Verfügung stehen.155 Infolge der «Verbindlichkeit» 
der Vorwahl stellt sich in der Generalversammlung nur noch die Frage, ob Gründe für 
eine Ablehnung vorhanden und ob diese stichhaltig genug sind. Sofern die Statuten keine 
Regelung über den Vertretungsanspruch der verschiedenen Aktiengruppen im Verwal-

150  Gl.M.wohl auch Wernli/Rizzi, in: Basler Kommentar, N 24 zu Art. 762 OR.
151  Diese Frage ist umstritten (CHK-Binder/Roberto, N 3 zu Art. 762 OR), doch legen Wernli/Rizzi, 

in: Basler Kommentar, N 24 zu Art. 762 OR, überzeugend dar, dass in jedem Falle das Gesellschafts-
interesse vorzugehen hat.

152  Weshalb das Recht auch in vielen Aktiengesellschaften missachtet wird; Böckli, Aktienrecht, § 13 
Rz. 173; Krneta, N 358.

153  BGE 66 II 43 ff.
154  Vgl. Böckli, Aktienrecht, § 13 Rz. 68; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, § 27 N 81; Hombur-

ger, in: Zürcher Kommentar, N 199 zu Art. 709 OR; Wernli/Rizzi, in: Basler Kommentar, N 14 zu 
Art. 709 OR; Krneta, N 369. Als wichtig sieht das Bundesgericht etwa die geschäftlichen Beziehun-
gen sowie Fähigkeit und Charakter des Vertreters an. – «Gegenanträge» stehen dem Verwaltungsrat 
und den Aktionären nicht zu.

155  Vgl. Wernli/Rizzi, in: Basler Kommentar, N 15 zu Art. 709 OR; Böckli, Aktienrecht, § 13 Rz. 70; 
Krneta, N 374; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, § 27 N 84 ff.
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tungsrat enthalten, muss den betroffenen Aktionären die Möglichkeit zugestanden wer-
den, ihr Recht unabhängig von einer statutarischen Grundlage durchzusetzen.

Empfehlung:
Bestehen verschiedene Aktienkategorien, sollte in die Statuten eine Bestimmung aufgenommen 
werden, die das Recht der einzelnen Kategorien auf einen Vertreter im Verwaltungsrat und das 
Wahlverfahren im Einzelnen regelt. Dies ist mit den übrigen statutarischen Bestimmungen über 
die Durchführung der Generalversammlung und über Wahlen und Abstimmungen zu koordi-
nieren.

Art.  709 Abs.  1 OR  bezieht sich in erster Linie auf Aktien, die sich hinsichtlich ihres 
Stimmrechts oder der vermögensmässigen Rechte unterscheiden.156 Die Bestimmung 
zielt darauf ab, das Gefälle zwischen Stimmrechts- und Stammaktionären auszuebnen. 
Grundsätzlich lässt sich die Unterscheidung in Inhaber- und Namenaktien nicht darun-
ter subsumieren.157 Ebenso wenig können sich Partizipanten und Aktionäre ohne Stimm-
recht gemäss Art. 685f Abs. 3 OR auf diese Bestimmung berufen. Die Gestaltungsfreiheit 
bei statutarischen Bestimmungen lässt es aber zu, auch für weitere Aktienarten einen Ein-
sitz im Verwaltungsrat zu sichern.158

Inwieweit die verschiedenen Aktiengruppen tatsächlich das Unternehmens- oder Gesell-
schaftsgeschehen mitbestimmen können, hängt primär von der Handhabung der Auf-
gabenverteilung innerhalb des Verwaltungsrates ab. Durch Art.  709 OR  wird lediglich 
das Recht zum Einsitz festgelegt. Unmittelbar lässt sich daraus allerdings kein konkre-
ter Anspruch betreffend Einflussnahme auf die Unternehmensentwicklung ableiten. Zu-
dem kann aus Art. 709 OR auch nicht gefolgert werden, dass den verschiedenen Aktio-
närsgruppen Einsitz in spezielle Funktionen, wie etwa Ausschüssen, zu gewähren sei.159

Art. 709 Abs. 2 OR sieht vor, dass in den Statuten Bestimmungen aufgestellt werden kön-
nen, die dem Schutz von Minderheiten oder einzelnen Gruppen von Aktionären dienen.160 
Aus der Systematik lässt sich ableiten, dass damit lediglich eine Erweiterung von Abs. 1, 
also dem verbindlichen Vorschlagsrecht für einen Einsitz in den Verwaltungsrat, gemeint 
ist. Mit dieser Bestimmung sind insbesondere jene Gruppen angesprochen, welche von 
Abs. 1 nicht erfasst werden. – Der Begriff der «Minderheit» kann in den Statuten beliebig 
definiert werden. Unter diesem Titel könnte beispielsweise sowohl den Namen- als auch 
den Inhaberaktionären je ein Sitz im Verwaltungsrat zugesprochen werden.161

Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, auch den Inha-
bern von Mitarbeiteraktien das entsprechende Recht einzuräumen. Der zitierte Gesetzes-
artikel wirft die Frage nach der Definition von Minderheiten auf. Es stellt sich nämlich 

156  Vgl. dazu auch BGE 120 II 540 ff.
157  Böckli, Aktienrecht, § 13 Rz. 73; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, § 27 N 83; Homburger, in: 

Zürcher Kommentar, N 191 zu Art. 709 OR; Krneta, N 363.
158  Bezüglich Partizipationsscheinen wird auf die Ausführungen nachstehend unter der Ziff.  1.4.2, 

S. 36 f., verwiesen.
159  Vgl. aber Art. 708 Abs. 4 Satz 2 aOR.
160  Dazu vgl. Böckli, Aktienrecht, § 13 Rz. 75 ff.; Homburger, in: Zürcher Kommentar, N 195 ff. zu 

Art. 709 OR; Krneta, N 376 ff.; Wernli/Rizzi, in: Basler Kommentar, N 20 ff. zu Art. 709 OR.
161  Nach Böckli, Aktienrecht, § 13 Rz. 77, können auch willkürliche Kategorien (Kategorie «A», Kate-

gorie «B» gebildet werden. – Zur Frage einer späteren Aufhebung dieser Minderheitenvertretung vgl. 
Böckli, Aktienrecht, § 13 N 78.
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das Problem, dass die angesprochenen Minderheiten keine homogene, klar abgrenzbare 
Gruppe darstellen; die Abgrenzung hängt hauptsächlich vom eingenommenen Blickwin-
kel ab.

In der Praxis wird die Vertretung von Minderheitsaktionären im Verwaltungsrat häufi-
ger in Aktionärbindungsverträgen geregelt.162 Ein vertragliches Vertretungsrecht kann 
jedoch nur den jeweiligen Vertragspartnern und nicht der Gesellschaft entgegengehal-
ten werden. Ein übergangener Minderheitsaktionär muss daher gegen den säumigen oder 
pflichtwidrigen Vertragspartner auf Abgabe einer Willenserklärung klagen.

Der Vollständigkeit halber sei noch auf Art. 762 OR hingewiesen. Diese Bestimmung legt 
fest, dass den Körperschaften des öffentlichen Rechts wie Bund, Kanton, Bezirk oder Ge-
meinde durch die Statuten ein Sitz im Verwaltungsrat zugestanden werden kann.163 Vor-
ausgesetzt wird dabei nicht, dass die betreffende Körperschaft Aktionärin ist, sondern 
nur, dass ein öffentliches Interesse an der Aktiengesellschaft besteht. Wird durch die Sta-
tuten ein Verwaltungsratsmandat zugesprochen, oder handelt es sich um ein gemischt-
wirtschaftliches Unternehmen (die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist Aktionärin), 
so steht das Recht zur Abberufung des entsprechenden Verwaltungsrates nur der öffent-
lichen Körperschaft selbst zu. Mit dieser Regelung kann sich das Gemeinwesen Einsitz in 
wichtige Unternehmen sichern. 

Empfehlung:
Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Anzahl Verwaltungsratssitze und der An-
zahl Aktienkategorien. Es ist deshalb sowohl bei der Festsetzung der Statuten als auch bei der 
Bildung neuer Aktienkategorien darauf zu achten, dass ausreichend Verwaltungsratssitze statu-
tarisch vorgesehen sind.

Zum Verhältnis von Art. 709 zu Art. 762 OR hat das Bundesgericht festgehalten, das Ent-
sendungsrecht des Gemeinwesens von Vertretern in den Verwaltungsrat einer gemischt-
wirtschaftlichen Aktiengesellschaft begründe noch keinen Anspruch der Privataktionäre 
auf ein Vorschlagsrecht für einen Vertreter im Verwaltungsrat.164

1.4.2 Das Anrecht der Partizipanten

Die Vorschrift von Art. 709 Abs. 1 OR zur zwingenden Vertretung im Verwaltungsrat bei 
verschiedenen Aktienkategorien gilt nicht zugunsten der Inhaber von Partizipationsschei-
nen.165 Nach Art. 656e OR können die Statuten den Partizipanten, also den Inhabern von 
Partizipationsscheinen, freiwillig einen Anspruch auf einen Vertreter im Verwaltungs-
rat einräumen. Problematisch wurde diese Regelung im Zusammenhang mit alt Art. 707 
Abs. 2 OR, wonach Nichtaktionäre zwar als Verwaltungsratsmitglieder wählbar waren, die 
Ausübung eines Verwaltungsratsmandates aber ausdrücklich an die Aktionärseigenschaft 
geknüpft war. Nachdem die Voraussetzung der Aktionärseigenschaft seit 1.1.2008 nicht 

162  Böckli, Aktienrecht, §  13 Rz.  78. Ein Beispiel einer solchen Vereinbarung findet sich hinten in 
Ziff. 11.3, S. 762 ff.

163  Dazu ausführlich vorne Ziff. 1.3.8, S. 33 f.
164  BGE 120 II 47 ff.
165  Böckli, Aktienrecht, § 13 Rz. 73a. 
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mehr besteht,166 erübrigen sich auch Überlegungen, ob der allfällige Partizipantenvertre-
ter Aktionär sein muss.

Empfehlung:
Sollen Partizipanten Anrecht auf einen Sitz im Verwaltungsrat haben, so muss dies ausdrücklich 
in den Statuten der Aktiengesellschaft festgehalten werden. Allenfalls ist auch eine statutarische 
Regelung des Vorschlags- und Wahlverfahrens zu empfehlen, um Unklarheiten vorzubeugen.

1.4.3 Das Anrecht aus anderen Gründen

Es stellt sich die Frage, ob allenfalls noch andere Gründe ein Recht auf Einsitz im Verwal-
tungsrat bewirken können. Zu denken ist dabei insbesondere an gesellschaftsunabhängige 
Bestimmungen oder Abkommen zwischen Aktionären. Andere Rechtsbeziehungen ent-
falten aber ihre Wirkung nur unter den betroffenen Parteien und haben in diesem Sinne 
keinen direkten Einfluss auf die Gesellschaft. So kann beispielsweise durch einen Ehe- 
oder einen Erbvertrag ein Verwaltungsratsmandat nicht an Familienangehörige weiterge-
geben werden. Dies ergibt sich schon daraus, dass das Verwaltungsratsmandat persönli-
cher Natur und grundsätzlich nicht übertragbar ist.

Auch durch Aktionärbindungsverträge können Verwaltungsratsmandate nicht rechtlich 
bindend zugewiesen werden. Aktionärbindungsverträge entfalten ihre Wirkung nur ge-
genüber den Beteiligten; das Verhältnis untereinander und nach aussen ist dasjenige einer 
einfachen Gesellschaft. Es können also lediglich die Vertragschliessenden gebunden wer-
den, keinesfalls aber die Gesellschaft.167

Hat jemand schon sehr lange Zeit Einsitz im Verwaltungsrat, stellt sich allenfalls die Frage, 
ob diese Person ein «wohlerworbenes Recht» auf das Mandat besitzt. Diese Frage ist klar 
zu verneinen.168 In der heutigen Wirtschaftswelt sind vielmehr substanzielle Unterneh-
mensinteressen sowie Erfahrungsschatz, Ausbildung und besondere Fähigkeiten die aus-
schlaggebenden Selektionskriterien.169

Die Generalversammlung kann jedoch freiwillig den erwähnten Rechtsbeziehungen Be-
achtung schenken und die darin enthaltenen Ansprüche umsetzen. Insbesondere in Fa-
milienaktiengesellschaften wird es oftmals geradezu als moralische Verpflichtung angese-
hen, die etwa durch Erbvertrag oder Testament festgelegten Nachfolger im Verwaltungsrat 
auch effektiv zu bestellen.

166  Vgl. dazu vorne Ziff. 1.2.1, S. 13.
167  Zum Aktionärbindungsvertrag im Einzelnen: Müller, Aktionärbindungsvertrag, 4, und die Litera-

turübersicht bei Böckli, Aktienrecht, § 12 Rz. 572 ff., Anm. 1369. Zur Klage auf Abgabe einer Wil-
lenserklärung vgl. Böckli, Aktienrecht, § 13 Rz. 79. Ein Muster eines Aktionärbinungsvertrages fin-
det sich hinten in Ziff. 11.3, S. 762 ff.

168  Ein solches wohlerworbenes Recht liesse sich auch nicht mit Art. 705 Abs. 1 OR vereinbaren.
169  Vgl. dazu vorne Ziff. 1.3.1, S. 22 ff.


